
I - 9159

FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE U. A.

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer) 

4. Oktober 2011 *

Inhaltsverzeichnis

I — Rechtlicher Rahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9168

A — Internationales Recht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9168

B — Unionsrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9171

1. Richtlinien im Rundfunkbereich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9171

2. Richtlinien im Bereich des geistigen Eigentums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9178

C — Nationales Recht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9184

II — Ausgangsverfahren und Vorlagefragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9186

A — Vergabe der Lizenzrechte für die Ausstrahlung von Begegnungen der „Premier 
League“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9186

B — Rundfunkausstrahlung der Begegnungen der „Premier League“  . . . . . . . . . . . . . I - 9188

III — Zu den Vorlagefragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9203

A — Zu den Regeln für den Empfang kodierter Sendungen aus anderen Mitglied-
staaten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9203

1. Vorbemerkungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9203

2. Zugangskontrollrichtlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9204

* Verfahrenssprache: Englisch.



I - 9160

URTEIL VOM 4. 10. 2011 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-403/08 UND C-429/08

a) Zur Auslegung des Begriffs der illegalen Vorrichtung im Sinne von 
Art.  2 Buchst.  e der Zugangskontrollrichtlinie (erste Frage in der 
Rechtssache C-403/08 sowie erste und zweite Frage in der Rechtssa-
che C-429/08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9204

b) Zur Auslegung von Art. 3 Abs. 2 der Zugangskontrollrichtlinie (dritte 
Frage in der Rechtssache C-429/08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9206

c) Zu den weiteren die Zugangskontrollrichtlinie betreffenden Fragen . . I - 9208

3. Regeln des AEU-Vertrags über den freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9208

a) Zum Verbot der Einfuhr, des Verkaufs und der Verwendung auslän-
discher Decodiervorrichtungen (achte Frage Buchst. b und erster Teil 
der neunten Frage in der Rechtssache C-403/08 sowie sechste Frage 
Ziff. i in der Rechtssache C-429/08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9208

i) Zur Bestimmung der anwendbaren Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . I - 9209

ii) Zum Vorliegen einer Beschränkung des freien Dienstleistungs-
verkehrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9210

iii) Zur Rechtfertigung einer Beschränkung des freien Dienstleis-
tungsverkehrs durch das Ziel, die Rechte des geistigen Eigentums 
zu schützen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9212

— Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen . . . . . . . . . . . . . . I - 9212

— Antwort des Gerichtshofs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9213

iv) Zur Rechtfertigung einer Beschränkung des freien Dienstleis-
tungsverkehrs durch das Ziel, die Anwesenheit der Öffentlich-
keit in den Fußballstadien zu fördern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9219

b) Zur Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen nach An-
gabe einer falschen Identität und einer falschen Anschrift sowie zur 
gewerblichen Nutzung dieser Vorrichtungen (achte Frage Buchst.  c 
in der Rechtssache C-403/08 und sechste Frage Ziff. ii und iii in der 
Rechtssache C-429/08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9220



I - 9161

FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE U. A.

c) Zu den weiteren die Freizügigkeit betreffenden Fragen (zweiter Teil 
der neunten Frage in der Rechtssache C-403/08 und siebte Frage in 
der Rechtssache C-429/08)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9222

4. Wettbewerbsregeln des AEU-Vertrags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9223

B — Zu den Regeln über die Nutzung der Sendungen nach ihrem Empfang . . . . . . . I - 9226

1. Vorbemerkungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9226

2. Zum Vervielfältigungsrecht nach Art. 2 Buchst. a der Urheberrechtsricht-
linie (vierte Frage in der Rechtssache C-403/08)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9228

3. Zur Ausnahme vom Vervielfältigungsrecht nach Art. 5 Abs. 1 der Urheber-
rechtsrichtlinie (fünfte Frage in der Rechtssache C-403/08)  . . . . . . . . . . . . . I - 9230

a) Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9230

b) Zum Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 der Urheber-
rechtsrichtlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9232

4. Zur „öffentlichen Wiedergabe“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Urheber-
rechtsrichtlinie (sechste Frage in der Rechtssache C-403/08)  . . . . . . . . . . . . I - 9236

5. Zu den Auswirkungen der Satellitenrundfunkrichtlinie (siebte Frage in der 
Rechtssache C-403/08)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9242

IV — Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 9242

In den verbundenen Rechtssachen C-403/08 und C-429/08

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art.  234 EG, eingereicht vom 
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Vereinigtes König-
reich), und vom High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division 
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(Administrative Court) (Vereinigtes Königreich), mit Entscheidungen vom 11. und 
28. Juli 2008, beim Gerichtshof eingegangen am 17. und 29. September 2008, in den 
Verfahren

Football Association Premier League Ltd,

NetMed Hellas SA,

Multichoice Hellas SA

gegen

QC Leisure,

David Richardson,

AV Station plc,
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Malcolm Chamberlain,

Michael Madden,

SR Leisure Ltd,

Philip George Charles Houghton,

Derek Owen (C-403/08)

und

Karen Murphy

gegen

Media Protection Services Ltd (C-429/08)

erlässt
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DER GERICHTSHOF (Große Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten V. Skouris, der Kammerpräsidenten A. Tizzano,  
J. N.  Cunha Rodrigues, K.  Lenaerts, J.-C. Bonichot, A.  Arabadjiev und J.-J.  Kasel  
sowie der Richter A.  Borg Barthet, M.  Ilešič, J.  Malenovský (Berichterstatter) und 
T. von Danwitz,

Generalanwältin: J. Kokott, 
Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 
5. Oktober 2010,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Football Association Premier League Ltd, der NetMed Hellas SA und der 
Multichoice Hellas SA, vertreten durch J. Mellor, QC, N. Green, QC, C. May und 
A. Robertson, Barristers, S. Levine, M. Pullen und R. Hoy, Solicitors,

— der QC Leisure, von Herrn Richardson, der AV Station plc, von Herrn Cham-
berlain und Herrn Madden, der SR Leisure Ltd, von Herrn Houghton und Herrn 
Owen, vertreten durch M. Howe, QC, A. Norris, S. Vousden, T. St Quentin und 
M. Demetriou, Barristers, P. Dixon und P. Sutton, Solicitors,

— von Frau Murphy, vertreten durch M. Howe, QC, W. Hunter, QC, M. Demetriou, 
Barrister und P. Dixon, Solicitor,
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— der Media Protection Services Ltd, vertreten durch J. Mellor, QC, N. Green, QC, 
H. Davies, QC, C. May, A. Robertson und P. Cadman, Barristers,

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch V.  Jackson und 
S. Hathaway als Bevollmächtigte im Beistand von J. Stratford, QC,

— der tschechischen Regierung, vertreten durch K. Havlíčková als Bevollmächtigte,

— der spanischen Regierung, vertreten durch N. Díaz Abad als Bevollmächtigte,

— der französischen Regierung, vertreten durch G. de Bergues und B. Beaupère-
Manokha als Bevollmächtigte,

— der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigte im 
Beistand von L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

— des Europäischen Parlaments, vertreten durch J. Rodrigues und L. Visaggio als 
Bevollmächtigte,

— des Rates der Europäischen Union, vertreten durch F. Florindo Gijón und G. Kim-
berley als Bevollmächtigte,
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— der Europäischen Kommission, vertreten durch X. Lewis, H. Krämer, I. V. Rogal-
ski, J. Bourke und J. Samnadda als Bevollmächtigte,

— der EFTA-Überwachungsbehörde, vertreten durch O. J. Einarsson und M. Schnei-
der als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom  
3. Februar 2011

folgendes

Urteil

1 Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung

— der Richtlinie 98/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20.  November 1998 über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten 
Diensten und von Zugangskontrolldiensten (ABl.  L  320, S.  54, im Folgenden: 
Zugangskontrollrichtlinie),

— der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung 
bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Sa-
tellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung (ABl. L 248, S. 15, im Folgenden: 
Satellitenrundfunkrichtlinie),
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— der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl.  L  298, S.  23) in der durch die Richt-
linie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.  Juni 1997 
(ABl. L 202, S. 60) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie „Fernsehen ohne 
Grenzen“),

— der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167, S. 10, 
im Folgenden: Urheberrechtsrichtlinie),

— sowie der Art. 34 AEUV, 36 AEUV, 56 AEUV und 101 AEUV.

2 Diese Ersuchen ergehen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten zwischen der Football 
Association Premier League Ltd (im Folgenden: FAPL), der NetMed Hellas SA (im 
Folgenden: NetMed Hellas) und der Multichoice Hellas SA (im Folgenden: Multi-
choice Hellas) (im Folgenden zusammen: FAPL u.  a.) auf der einen Seite und QC 
Leisure, Herrn Richardson, der AV Station plc (im Folgenden: AV Station), Herrn 
Chamberlain, Herrn Madden, der SR Leisure Ltd, Herrn Houghton und Herrn Owen 
(im Folgenden zusammen: QC Leisure u. a.) auf der anderen Seite (in der Rechtssa-
che C-403/08) sowie zwischen Frau Murphy und der Media Protection Services Ltd 
(im Folgenden: MPS) (in der Rechtssache C-429/08) über das Inverkehrbringen und 
die Verwendung von Decodiervorrichtungen im Vereinigen Königreich, die Zugang 
zu den Satellitenrundfunkdiensten eines Sendeunternehmens gewähren und mit Er-
laubnis dieses Unternehmens hergestellt und in den Verkehr gebracht, aber gegen 
seinen Willen außerhalb des geografischen Bereichs verwendet werden, für den sie 
ausgeliefert wurden (im Folgenden: ausländische Decodiervorrichtungen).
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I — Rechtlicher Rahmen

A — Internationales Recht

3 Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen-
tums im Anhang 1 C des am 15. April 1994 in Marrakesch unterzeichneten Über-
einkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation wurde mit dem Beschluss 
94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte 
im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986–1994) im 
Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fal-
lenden Bereiche genehmigt (ABl. L 336, S. 1).

4 Art. 9 Abs. 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums bestimmt:

„Die Mitglieder befolgen die Artikel 1 bis 21 der Berner Übereinkunft (1971) und den 
Anhang dazu. Die Mitglieder haben jedoch aufgrund dieses Übereinkommens keine 
Rechte oder Pflichten in Bezug auf die in Artikel 6bis der Übereinkunft gewährten 
oder die daraus abgeleiteten Rechte.“
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5 Art. 11 Abs. 1 der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und 
Kunst (Pariser Fassung vom 24. Juli 1971) in der am 28. September 1979 geänderten 
Fassung (im Folgenden: Berner Übereinkunft) sieht vor:

„Die Urheber von dramatischen, dramatisch-musikalischen und musikalischen Wer-
ken genießen das ausschließliche Recht, zu erlauben:

1. die öffentliche Aufführung ihrer Werke einschließlich der öffentlichen Auffüh-
rung durch irgendein Mittel oder Verfahren,

2. die öffentliche Übertragung der Aufführung ihrer Werke durch irgendein Mittel.“

6 Art. 11bis Abs. 1 der Berner Übereinkunft lautet:

„Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst genießen das ausschließliche 
Recht, zu erlauben:

1. die Rundfunksendung ihrer Werke oder die öffentliche Wiedergabe der Werke 
durch irgendein anderes Mittel zur drahtlosen Verbreitung von Zeichen, Tönen 
oder Bildern,

2. jede öffentliche Wiedergabe des durch Rundfunk gesendeten Werks mit oder 
ohne Draht, wenn diese Wiedergabe von einem anderen als dem ursprünglichen 
Sendeunternehmen vorgenommen wird,
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3. die öffentliche Wiedergabe des durch Rundfunk gesendeten Werks durch Laut-
sprecher oder irgendeine andere ähnliche Vorrichtung zur Übertragung von Zei-
chen, Tönen oder Bildern.“

7 Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) erließ am 20. Dezember 1996 in 
Genf den WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger (im Folgenden: Vertrag 
über Darbietungen und  Tonträger) und den WIPO-Urheberrechtsvertrag (im Fol-
genden: Urheberrechtsvertrag). Diesen beiden Verträgen stimmte die Gemeinschaft 
durch den Beschluss 2000/278/EG des Rates vom 16. März 2000 (ABl. L 89, S. 6) zu.

8 Art. 2 Buchst. g des Vertrags über Darbietungen und Tonträger bestimmt:

„Im Sinne dieses Vertrags

…

g) bedeutet ‚öffentliche Wiedergabe‘ einer Darbietung oder eines Tonträgers die öf-
fentliche Übertragung der Töne einer Darbietung oder der auf einem Tonträger 
festgelegten Töne oder Darstellungen von Tönen auf einem anderen Wege als 
durch Sendung. Im Sinne von Artikel  15 umfasst ‚öffentliche Wiedergabe‘ das 
öffentliche Hörbarmachen der auf einem Tonträger festgelegten Töne oder Dar-
stellungen von Tönen.“
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9 Art. 15 Abs. 1 dieses Vertrags sieht vor:

„Werden zu gewerblichen Zwecken veröffentlichte Tonträger unmittelbar oder mit-
telbar für eine Sendung oder öffentliche Wiedergabe benutzt, so haben ausübende 
Künstler und Tonträgerhersteller Anspruch auf eine einzige angemessene Vergütung.“

10 Nach Art.  1 Abs.  4 des Urheberrechtsvertrags kommen die Vertragsparteien den 
Art. 1 bis 21 und dem Anhang der Berner Übereinkunft nach.

B — Unionsrecht

1. Richtlinien im Rundfunkbereich

11 Der dritte Erwägungsgrund der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ lautet:

„Grenzüberschreitende Sendungen, die mit Hilfe unterschiedlicher Technologien re-
alisiert werden, sind eines der Mittel zur Verfolgung der Ziele der Gemeinschaft. Es 
sind Maßnahmen zu treffen, die den Übergang von den nationalen Märkten zu einem 
gemeinsamen Markt für die Herstellung und Verbreitung von Programmen sichern 
und die unbeschadet der Funktion des Fernsehens, das Allgemeininteresse zu wah-
ren, faire Wettbewerbsbedingungen gewährleisten.“
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12 Der 21. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/36 sieht vor:

„Ereignisse von ‚erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung‘ im Sinne dieser Richtlinie 
sollten bestimmten Kriterien genügen, d. h., es sollten herausragende Ereignisse sein, 
die von Interesse für die breite Öffentlichkeit in der Europäischen Union, in einem 
bestimmten Mitgliedstaat oder in einem bedeutenden Teil eines bestimmten Mit-
gliedstaats sind und die im Voraus von einem Veranstalter organisiert werden, der 
kraft Gesetzes befugt ist, die Rechte an diesem Ereignis zu veräußern.“

13 In den Erwägungsgründen 3, 5, 7, 14, 15 und 17 der Satellitenrundfunkrichtlinie heißt 
es:

„(3) Grenzüberschreitende Rundfunksendungen innerhalb der Gemeinschaft, ins-
besondere über Satellit und Kabel, sind eines der wichtigsten Mittel zur Förde-
rung der vorgenannten Ziele der Gemeinschaft, die zugleich politischer, wirt-
schaftlicher, sozialer, kultureller und rechtlicher Art sind.

…

(5) … die Rechtsinhaber [sind] der Gefahr ausgesetzt, dass ihre Werke ohne ent-
sprechende Vergütung verwertet werden oder dass einzelne Inhaber aus-
schließlicher Rechte in verschiedenen Mitgliedstaaten die Verwertung ihrer 
Werke blockieren. Vor allem bildet die Rechtsunsicherheit ein unmittelbares 
Hindernis für den freien Verkehr der Programme innerhalb der Gemeinschaft.

…
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(7) Behindert ist die freie Rundfunksendung von Programmen im Weiteren durch 
die augenblickliche Rechtsunsicherheit, ob die Sendung über Satelliten, deren 
Signale direkt empfangen werden können, nur die Rechte im Ausstrahlungsland 
oder aber kumulativ zugleich die Rechte in allen Empfangsländern berührt. …

…

(14) Die die grenzüberschreitende Programmverbreitung über Satelliten behindern-
de Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die zu erwerbenden Rechte lässt sich 
beseitigen, indem die öffentliche Wiedergabe geschützter Werke über Satellit 
auf Gemeinschaftsebene definiert wird, wodurch gleichzeitig auch der Ort der 
öffentlichen Wiedergabe präzisiert wird. Eine solche Definition ist notwendig, 
um die kumulative Anwendung von mehreren nationalen Rechten auf einen 
einzigen Sendeakt zu verhindern. …

(15) Der vertragliche Erwerb ausschließlicher Senderechte muss dem Urheberrecht 
und dem Leistungsschutzrecht des Mitgliedstaats entsprechen, in dem die öf-
fentliche Wiedergabe über Satellit erfolgt.

…

(17) Bei der Vereinbarung der Vergütung für die erworbenen Rechte sollten die Be-
teiligten allen Aspekten der Sendung, wie der tatsächlichen und potenziellen 
Einschaltquote und der sprachlichen Fassung, Rechnung tragen.“
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14 Art. 1 Abs. 2 Buchst. a bis c dieser Richtlinie bestimmt:

„a) Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet ‚öffentliche Wiedergabe über Satel-
lit‘ die Handlung, mit der unter der Kontrolle des Sendeunternehmens und auf 
dessen Verantwortung die programmtragenden Signale, die für den öffentlichen 
Empfang bestimmt sind, in eine ununterbrochene Kommunikationskette, die 
zum Satelliten und zurück zur Erde führt, eingegeben werden.

b) Die öffentliche Wiedergabe über Satellit findet nur in dem Mitgliedstaat statt, 
in dem die programmtragenden Signale unter der Kontrolle des Sendeunterneh-
mens und auf dessen Verantwortung in eine ununterbrochene Kommunikations-
kette eingegeben werden, die zum Satelliten und zurück zur Erde führt.

c) Sind die programmtragenden Signale kodiert, so liegt eine öffentliche Wiederga-
be über Satellit unter der Voraussetzung vor, dass die Mittel zur Dekodierung der 
Sendung durch das Sendeunternehmen selbst oder mit seiner Zustimmung der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.“

15 Art. 2 der Satellitenrundfunkrichtlinie sieht vor:

„Gemäß den Bestimmungen dieses Kapitels sehen die Mitgliedstaaten für den Urhe-
ber das ausschließliche Recht vor, die öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich 
geschützten Werken über Satellit zu erlauben.“
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16 Die Erwägungsgründe 2, 3, 6 und 13 der Zugangskontrollrichtlinie lauten:

„(2) Die grenzüberschreitende Erbringung von Rundfunkdiensten und Diensten der 
Informationsgesellschaft kann aus der Sicht des einzelnen zur uneingeschränk-
ten Wirksamkeit des Grundrechts der Meinungsfreiheit beitragen und aus der 
Sicht der Allgemeinheit einen Beitrag zur Erreichung der im Vertrag veranker-
ten Ziele leisten.

(3) Der Vertrag sieht den freien Verkehr von Dienstleistungen vor, die in der Regel 
gegen Entgelt erbracht werden. Dieses Recht ist in seiner Anwendung auf Rund-
funkdienste und Dienste der Informationsgesellschaft auch eine spezifische ge-
meinschaftsrechtliche Ausprägung eines allgemeineren Prinzips, nämlich des 
in Artikel 10 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten verankerten Rechts der freien Meinungsäußerung. In die-
sem Artikel wird ausdrücklich das Recht der Bürger anerkannt, Nachrichten 
ohne Rücksicht auf Landesgrenzen zu empfangen und mitzuteilen; Einschrän-
kungen dieses Rechts müssen auf einer gebührenden Abwägung mit anderen 
rechtlich schutzwürdigen legitimen Interessen beruhen.

…

(6) Die Digitaltechnik schafft die Voraussetzungen für eine Erweiterung der Wahl-
möglichkeiten der Verbraucher und für die Förderung der kulturellen Vielfalt 
insofern, als ein noch breiteres Spektrum an Dienstleistungen im Sinne der Ar-
tikel 59 [AEUV] und 60 [AEUV] angeboten werden kann. Diese Dienste wer-
den in vielen Fällen nur dann rentabel sein, wenn sie einer Zugangskontrolle 
unterliegen, die die Vergütung des Diensteanbieters gewährleisten soll. Zur Ge-
währleistung der Rentabilität der Dienste erscheint es somit erforderlich, den 
Diensteanbietern rechtlichen Schutz gegen illegale Vorrichtungen zu bieten, 
die einen kostenlosen Zugang zu diesen Diensten ermöglichen.

…
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(13) Es erscheint notwendig sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten einen ange-
messenen rechtlichen Schutz gegen das auf die Erzielung eines unmittelbaren 
oder mittelbaren wirtschaftlichen Gewinns gerichtete Inverkehrbringen ille-
galer Vorrichtungen gewährleisten, das die unerlaubte Umgehung technischer 
Maßnahmen ermöglicht oder erleichtert, die ergriffen werden, um die Entrich-
tung des Entgelts für eine rechtmäßig erbrachte Dienstleistung sicherzustellen.“

17 In Art. 2 dieser Richtlinie heißt es:

„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) ‚geschützter Dienst‘ einen der nachstehend aufgeführten Dienste, soweit er gegen 
Entgelt erbracht wird und einer Zugangskontrolle unterliegt:

 — Fernsehsendung im Sinne von Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie [‚Fernsehen 
ohne Grenzen‘],

 …

b) ‚Zugangskontrolle‘ jede technische Maßnahme und/oder Vorrichtung, die den 
Zugang zu einem geschützten Dienst in verständlicher Form von einer vorheri-
gen individuellen Erlaubnis abhängig macht;

c) ‚Zugangskontrollvorrichtung‘ jedes Gerät oder Computerprogramm, das dazu 
bestimmt oder entsprechend angepasst ist, um den Zugang zu einem geschützten 
Dienst in verständlicher Form zu ermöglichen;

…
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e) ‚illegale Vorrichtung‘ jedes Gerät oder Computerprogramm, das dazu bestimmt 
oder entsprechend angepasst ist, um den Zugang zu einem geschützten Dienst in 
verständlicher Form ohne Erlaubnis des Diensteanbieters zu ermöglichen;

f ) ‚durch diese Richtlinie koordinierter Bereich‘ jede Bestimmung über die Zuwi-
derhandlungen nach Artikel 4.“

18 Art. 3 dieser Richtlinie bestimmt:

„(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die in Artikel 4 ge-
nannten Handlungen in seinem Hoheitsgebiet zu untersagen und Sanktionen und 
Rechtsbehelfe gemäß Artikel 5 vorzusehen.

(2) Unbeschadet des Absatzes  1 dürfen die Mitgliedstaaten aus Gründen, die den 
durch diese Richtlinie koordinierten Bereich betreffen,

a) weder die Bereitstellung von geschützten Diensten oder die Erbringung von ver-
bundenen Diensten aus anderen Mitgliedstaaten beschränken,

b) noch den freien Verkehr von Zugangskontrollvorrichtungen beschränken.“
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19 Art. 4 dieser Richtlinie lautet:

„Die Mitgliedstaaten verbieten in ihrem Hoheitsgebiet folgende Handlungen:

a) Herstellung, Einfuhr, Vertrieb, Verkauf, Vermietung oder Besitz illegaler Vorrich-
tungen zu gewerblichen Zwecken;

b) Installierung, Wartung oder Austausch illegaler Vorrichtungen zu gewerblichen 
Zwecken;

c) Einsatz der kommerziellen Kommunikation zur Förderung des Inverkehrbrin-
gens illegaler Vorrichtungen.“

2. Richtlinien im Bereich des geistigen Eigentums

20 Die Urheberrechtsrichtlinie sieht in ihren Erwägungsgründen 9, 10, 15, 20, 23, 31 
und 33 vor:

„(9) Jede Harmonisierung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte 
muss von einem hohen Schutzniveau ausgehen, da diese Rechte für das geistige 
Schaffen wesentlich sind. …
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(10) Wenn Urheber und ausübende Künstler weiter schöpferisch und künstlerisch 
tätig sein sollen, müssen sie für die Nutzung ihrer Werke eine angemessene 
Vergütung erhalten …

…

(15) … Die vorliegende Richtlinie dient … dazu, einigen dieser neuen internatio-
nalen Verpflichtungen [aus dem Urheberrechtsvertrag und dem Vertrag über 
Darbietungen und Tonträger] nachzukommen.

…

(20) Die vorliegende Richtlinie beruht auf den Grundsätzen und Bestimmungen, die 
in den [im Bereich des geistigen Eigentums] einschlägigen geltenden Richtlinien 
bereits festgeschrieben sind, und zwar insbesondere in [der Richtlinie 92/100/
EWG des Rates vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und Verleihrecht 
sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich 
des geistigen Eigentums (ABl. L 346, S. 61)]. Die betreffenden Grundsätze und 
Bestimmungen werden fortentwickelt und in den Rahmen der Informations-
gesellschaft eingeordnet. Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten unbe-
schadet der genannten Richtlinien gelten, sofern diese Richtlinie nichts anderes 
bestimmt.

…

(23) Mit dieser Richtlinie sollte das für die öffentliche Wiedergabe geltende Ur-
heberrecht weiter harmonisiert werden. Dieses Recht sollte im weiten Sinne 
verstanden werden, nämlich dahin gehend, dass es jegliche Wiedergabe an die 
Öffentlichkeit umfasst, die an dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung 
nimmt, nicht anwesend ist. Dieses Recht sollte jegliche entsprechende drahtge-
bundene oder drahtlose öffentliche Übertragung oder Weiterverbreitung eines 
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Werks, einschließlich der Rundfunkübertragung, umfassen. Dieses Recht sollte 
für keine weiteren Handlungen gelten.

…

(31) Es muss ein angemessener Rechts- und Interessenausgleich zwischen den ver-
schiedenen Kategorien von Rechtsinhabern sowie zwischen den verschiedenen 
Kategorien von Rechtsinhabern und Nutzern von Schutzgegenständen gesi-
chert werden. …

…

(33) Eine Ausnahme vom ausschließlichen Vervielfältigungsrecht sollte für be-
stimmte vorübergehende Vervielfältigungshandlungen gewährt werden, die 
flüchtige oder begleitende Vervielfältigungen sind, als integraler und wesent-
licher Teil eines technischen Verfahrens erfolgen und ausschließlich dem Ziel 
dienen, entweder die effiziente Übertragung in einem Netz zwischen Dritten 
durch einen Vermittler oder die rechtmäßige Nutzung eines Werks oder sons-
tiger Schutzgegenstände zu ermöglichen. Die betreffenden Vervielfältigungs-
handlungen sollten keinen eigenen wirtschaftlichen Wert besitzen. Soweit 
diese Voraussetzungen erfüllt sind, erfasst diese Ausnahme auch Handlungen, 
die das ‚Browsing‘ sowie Handlungen des ‚Caching‘ ermöglichen; dies schließt 
Handlungen ein, die das effiziente Funktionieren der Übertragungssysteme 
ermöglichen, sofern der Vermittler die Information nicht verändert und nicht 
die erlaubte Anwendung von Technologien zur Sammlung von Daten über die 
Nutzung der Information, die von der gewerblichen Wirtschaft weithin aner-
kannt und verwendet werden, beeinträchtigt. Eine Nutzung sollte als rechtmä-
ßig gelten, soweit sie vom Rechtsinhaber zugelassen bzw. nicht durch Gesetze 
beschränkt ist.“



I - 9181

FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE U. A.

21 Art. 2 Buchst. a und e der Urheberrechtsrichtlinie bestimmt:

„Die Mitgliedstaaten sehen für folgende Personen das ausschließliche Recht vor, die 
unmittelbare oder mittelbare, vorübergehende oder dauerhafte Vervielfältigung auf 
jede Art und Weise und in jeder Form ganz oder teilweise zu erlauben oder zu ver-
bieten:

a) für die Urheber in Bezug auf ihre Werke,

…

e) für die Sendeunternehmen in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer Sendungen, 
unabhängig davon, ob diese Sendungen drahtgebunden oder drahtlos, über Kabel 
oder Satellit übertragen werden.“

22 Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie lautet:

„Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern das ausschließliche Recht zusteht, 
die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer Werke einschließ-
lich der öffentlichen Zugänglichmachung der Werke in der Weise, dass sie Mitglie-
dern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, zu er-
lauben oder zu verbieten.“
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23 In Art. 5 dieser Richtlinie heißt es:

„(1) Die in Artikel  2 bezeichneten vorübergehenden Vervielfältigungshandlungen, 
die flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und wesentlichen Teil eines 
technischen Verfahrens darstellen und deren alleiniger Zweck es ist,

a) eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder

b) eine rechtmäßige Nutzung

eines Werks oder sonstigen Schutzgegenstands zu ermöglichen, und die keine eigen-
ständige wirtschaftliche Bedeutung haben, werden von dem in Artikel 2 vorgesehe-
nen Vervielfältigungsrecht ausgenommen.

…

(3) Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen Ausnahmen oder Beschrän-
kungen in Bezug auf die in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Rechte vorsehen:

…

i) für die beiläufige Einbeziehung eines Werks oder sonstigen Schutzgegenstands in 
anderes Material;

…
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(5) Die in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 genannten Ausnahmen und Beschränkungen 
dürfen nur in bestimmten Sonderfällen angewandt werden, in denen die normale 
Verwertung des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt 
wird und die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt 
werden.“

24 Im fünften Erwägungsgrund der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht 
sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des 
geistigen Eigentums (kodifizierte Fassung) (ABl. L 376, S. 28, im Folgenden: Richtlinie 
über verwandte Schutzrechte) heißt es:

„Um ihre Tätigkeit ausüben zu können, bedürfen Urheber und ausübende Künstler 
eines angemessenen Einkommens als Grundlage für weiteres schöpferisches und 
künstlerisches Arbeiten. Die insbesondere für die Herstellung von Tonträgern und 
Filmen erforderlichen Investitionen sind außerordentlich hoch und risikoreich. …“

25 Nach Art. 7 Abs. 2 dieser Richtlinie sehen die Mitgliedstaaten für Sendeunternehmen 
das ausschließliche Recht vor, die Aufzeichnung ihrer Sendungen zu erlauben oder zu 
verbieten, unabhängig davon, ob es sich hierbei um drahtlose oder drahtgebundene, 
über Kabel oder durch Satelliten vermittelte Sendungen handelt.

26 Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie lautet:

„Die Mitgliedstaaten sehen für Sendeunternehmen das ausschließliche Recht vor, 
die drahtlose Weitersendung ihrer Sendungen sowie die öffentliche Wiedergabe ih-
rer Sendungen, wenn die betreffende Wiedergabe an Orten stattfindet, die der Öf-
fentlichkeit gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes zugänglich sind, zu erlauben oder zu 
verbieten.“
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27 Im fünften Erwägungsgrund sowie in Art. 7 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 
über verwandte Schutzrechte sind der siebte Erwägungsgrund sowie Art. 6 Abs. 2 
und Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 92/100 im Wesentlichen übernommen worden.

C — Nationales Recht

28 Section 297(1) des Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Gesetz von 1988 über 
Urheberrechte, Gebrauchsmuster und Patente, im Folgenden: Copyright, Designs 
and Patents Act) bestimmt:

„Wer unredlicherweise eine Sendung, die mit einem von einem Ort innerhalb des 
Vereinigten Königreichs ausgehenden Rundfunkdienst übertragen wird, in der Ab-
sicht empfängt, der Entrichtung eines für den Empfang der Sendung vorgesehenen 
Entgelts zu entgehen, macht sich strafbar und wird bei Verurteilung im summari-
schen Verfahren zu einer Geldstrafe bis zu Stufe 5 des Regelsatzes verurteilt.“

29 Section 298 dieses Gesetzes sieht vor:

„(1) Wer

(a) für den Empfang von Sendungen, die mit einem von einem Ort innerhalb des 
Vereinigten Königreichs oder innerhalb eines anderen Mitgliedstaats ausgehen-
den Rundfunkdienst übertragen werden, ein Entgelt fordert oder
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(b) von einem Ort innerhalb des Vereinigten Königreichs oder innerhalb eines ande-
ren Mitgliedstaats verschlüsselte Sendungen jeglicher anderen Art überträgt,

…

hat die folgenden Rechte und Rechtsschutzmöglichkeiten.

(2) Ihm stehen gegen

(a) denjenigen, der Vorrichtungen, die dazu bestimmt oder entsprechend angepasst 
sind, um unbefugten Personen den Zugang zu Sendungen oder anderen Übertra-
gungen zu ermöglichen oder zu erleichtern, oder um technische Vorkehrungen 
für Zugangsbeschränkungen zu den Sendungen oder anderen Übertragungen zu 
umgehen, …

 (i) herstellt, einführt, vertreibt, verkauft oder vermietet, zum Verkauf oder zur 
Miete anbietet oder ausstellt oder für den Verkauf oder die Miete wirbt,

 (ii) für gewerbliche Zwecke in seinem Besitz hat oder

 (iii) für gewerbliche Zwecke installiert, unterhält oder ersetzt,

…
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dieselben Rechte und Rechtsschutzmöglichkeiten wie dem Inhaber eines Urheber-
rechts bei einer Urheberrechtsverletzung zu.

…“

II — Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

30 FAPL betreibt die „Premier League“, die führende Profifußball-Liga für in England 
ansässige Fußballklubs.

31 Das Tätigkeitsfeld von FAPL umfasst u. a. die Organisation der Filmaufnahmen von 
Begegnungen der „Premier League“ und die Vergabe der Lizenzrechte für deren Fern-
sehausstrahlung, d. h. der Rechte, den audiovisuellen Inhalt der sportlichen Begeg-
nungen der Öffentlichkeit mittels Fernsehübertragung zur Verfügung zu stellen (im 
Folgenden: Ausstrahlungsrechte).

A — Vergabe der Lizenzrechte für die Ausstrahlung von Begegnungen der „Premier 
League“

32 FAPL vergibt die Lizenzrechte für die Live-Ausstrahlung der Begegnungen nach Ge-
bieten und jeweils für drei Jahre. Sie verfolgt dabei die Strategie, das Publikum welt-
weit in den Genuss der Meisterschaftsspiele kommen zu lassen und gleichzeitig für 
ihre Mitgliederklubs den Wert dieser Rechte zu maximieren.
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33 Daher werden diese Rechte an die Fernsehveranstalter in einem offenen Ausschrei-
bungsverfahren vergeben, das mit dem Aufruf an die Bieter zur Abgabe von Angebo-
ten auf weltweiter oder regionaler Basis oder Gebiet für Gebiet beginnt. Die Nachfra-
ge bestimmt dann die geografische Basis, auf der FAPL ihre internationalen Rechte 
verkauft. In der Regel handelt es sich jedoch um eine nationale Basis, da nur eine be-
grenzte Nachfrage der Bieter nach welt- oder europaweiten Rechten besteht, weil die 
Sendeunternehmen gewöhnlich territorial agieren und entweder den Binnenmarkt 
ihres eigenen Landes oder einer kleinen Gruppe benachbarter Länder mit gemeinsa-
mer Sprache bedienen.

34 Erhält ein Bieter den Zuschlag für ein Paket von Live-Ausstrahlungsrechten für Be-
gegnungen der „Premier League“ für ein Gebiet, steht ihm das ausschließliche Recht 
zu ihrer Rundfunkausstrahlung in diesem Gebiet zu. Nach Auffassung von FAPL ist 
dies erforderlich, um den optimalen Verkehrswert sämtlicher dieser Rechte zu reali-
sieren, da die Sendeunternehmen bereit seien, für diese Exklusivität einen Aufschlag 
zu zahlen, denn dieser ermögliche ihnen, sich mit ihren Diensten von den Wettbe-
werbern abzuheben und so ihre Ertragsaussichten zu erhöhen.

35 Um aber die gebietsabhängige Exklusivität aller Sendeunternehmen zu wahren, ver-
pflichtet sich jedes von ihnen in seiner Lizenzvereinbarung mit FAPL, die Öffentlich-
keit daran zu hindern, seine Sendungen außerhalb des Gebiets, für das es die Lizenz 
besitzt, zu empfangen. Das setzt zum einen voraus, dass jedes Unternehmen dafür 
sorgt, dass alle seine Sendungen, die außerhalb dieses Gebiets empfangen werden 
können — insbesondere die über Satellit gesendeten — sicher verschlüsselt sind und 
nicht unverschlüsselt empfangen werden können. Zum anderen müssen sich die Sen-
deunternehmen vergewissern, dass keine Vorrichtung wissentlich autorisiert wird, 
die jemandem ermöglichen würde, ihre Sendungen außerhalb des betreffenden Ge-
biets zu sehen. Daher ist es ihnen insbesondere verboten, Decodiervorrichtungen, 
mit deren Hilfe ihre Sendungen entschlüsselt werden können, für eine Verwendung 
außerhalb des Gebiets, für das sie die Lizenz besitzen, zur Verfügung zu stellen.
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B — Rundfunkausstrahlung der Begegnungen der „Premier League“

36 Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist FAPL auch mit der Organisation der Filmaufnahmen 
von Begegnungen der „Premier League“ und der Übertragung des Signals an die Un-
ternehmen befasst, die das Recht haben, sie über Rundfunk auszustrahlen.

37 Dabei werden die während des Spiels aufgenommenen Bilder und die Hintergrundge-
räusche des Spiels an eine Produktionseinheit übertragen, die Firmenzeichen, Video-
sequenzen, Bildschirmgrafiken, Musik und den englischen Kommentar hinzufügt.

38 Das Signal wird über Satellit an einen Fernsehveranstalter weitergeleitet, der sein ei-
genes Firmenzeichen und eventuell Kommentare hinzufügt. Danach wird das Signal 
komprimiert, verschlüsselt und via Satellit an die Abonnenten übermittelt, die das 
Signal über eine Parabolantenne empfangen. Das Signal wird schließlich in einem 
Satellitendecoder entschlüsselt und dekomprimiert, der dafür eine Decodiervorrich-
tung wie etwa eine Decoderkarte benötigt.

39 In Griechenland ist NetMed Hellas Unterlizenznehmer für die Rundfunkausstrah-
lung der Begegnungen der „Premier League“. Die Begegnungen werden über Satellit 
auf „SuperSport“-Kanälen der „NOVA“-Plattform übertragen, die Multichoice Hellas 
gehört und von ihr betrieben wird.

40 Die Fernsehzuschauer, die das Satellitenpaket von NOVA abonniert haben, können 
auf die genannten Kanäle zugreifen. Jeder Abonnent muss in der Lage gewesen sein, 
einen Namen sowie eine Adresse und Telefonnummer in Griechenland anzuge-
ben. Das Abonnement kann zu privaten oder gewerblichen Zwecken abgeschlossen 
werden.
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41 Im Vereinigten Königreich war in dem für das Ausgangsverfahren maßgebenden 
Zeitraum die BSkyB  Ltd der Lizenznehmer für Live-Übertragungen der „Premier 
League“. Möchte eine natürliche oder juristische Person die Begegnungen der „Pre-
mier League“ im Vereinigten Königreich ausstrahlen, kann sie bei dieser Gesellschaft 
ein gewerbliches Abonnement abschließen.

42 Einige Gastwirtschaften sind im Vereinigten Königreich jedoch dazu übergegangen, 
ausländische Decodiervorrichtungen zu verwenden, um Zugang zu den Begegnun-
gen der „Premier League“ zu haben. Sie kaufen bei einem Händler eine Decoderkarte 
und eine Decoderbox, über die der Empfang eines in einem anderen Mitgliedstaat 
ausgestrahlten Satellitenkanals wie der NOVA-Kanäle möglich ist, deren Abonne-
ment günstiger ist als das Abonnement bei der BSkyB Ltd. Diese Decoderkarten wur-
den mit Erlaubnis des Diensteanbieters hergestellt und in den Verkehr gebracht, aber 
in der Folge unerlaubt verwendet, da die Rundfunkanstalten ihre Auslieferung — ge-
mäß der in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils beschriebenen Verpflichtungen — an 
die Bedingung geknüpft hatten, dass die Kunden solche Karten nicht außerhalb des 
betreffenden Staatsgebiets verwenden.

43 FAPL war der Auffassung, dass ein solches Vorgehen ihren Interessen schade, weil es 
die Exklusivität und damit den Wert der Lizenzrechte im jeweiligen Gebiet untergra-
be. Der Fernsehveranstalter, der die billigsten Decoderkarten verkaufe, habe nämlich 
das Potenzial, praktisch der Fernsehveranstalter auf europäischer Ebene zu werden, 
mit der Folge, dass die Senderechte in der Europäischen Union auf europäischer Ebe-
ne vergeben werden müssten. Dies werde sowohl für FAPL als auch für die Fernseh-
veranstalter zu erheblichen Einnahmeverlusten führen und somit die Rentabilität der 
von ihnen angebotenen Dienste untergraben.

44 Daher haben FAPL u.  a. in der Rechtssache  C-403/08 beim High Court of Justice 
(England & Wales), Chancery Division, drei Klagen erhoben, die sie als Muster-
prozesse ansehen. Zwei der Klagen richten sich gegen QC Leisure, Herrn Richard-
son, AV Station und Herrn Chamberlain, die Gastwirtschaften Zubehör und 



I - 9190

URTEIL VOM 4. 10. 2011 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-403/08 UND C-429/08

Satelliten-Decoderkarten zur Verfügung stellen, die den Empfang von Sendungen 
ausländischer Rundfunkanstalten (einschließlich NOVA) ermöglichen, die die Be-
gegnungen der „Premier League“ live ausstrahlen.

45 Die dritte Klage richtet sich gegen Herrn Madden, die SR Leisure Ltd, Herrn Hough-
ton und Herrn Owen, bei denen es sich um Gastwirte und Betreiber von vier Gast-
wirtschaften handelt, die unter Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen 
Live-Übertragungen von Begegnungen der „Premier League“ gezeigt haben.

46 FAPL u. a. tragen vor, dass ihre Rechte aus Section 298 des Copyright, Designs and 
Patents Act von diesen Personen dadurch verletzt würden, dass sie mit ausländischen 
Decodiervorrichtungen handelten, die dazu bestimmt oder entsprechend dafür an-
gepasst seien, ohne Erlaubnis Zugang zu den Diensten von FAPL u. a. zu gewähren, 
bzw. indem sie — im Fall der Beklagten im dritten Klageverfahren — zu gewerblichen 
Zwecken im Besitz solcher Vorrichtungen seien.

47 Außerdem verletzten die Beklagten im dritten Klageverfahren die Urheberrechte von 
FAPL u. a. dadurch, dass sie Vervielfältigungsstücke der Werke im internen Betrieb 
des Satellitendecoders erstellten, die Werke auf dem Bildschirm darstellten, sie öf-
fentlich aufführten, spielten oder zeigten und öffentlich wiedergäben.

48 QC Leisure und AV Station verletzten die Urheberrechte überdies dadurch, dass sie 
die Taten der Beklagten im dritten Klageverfahren und anderer Personen, denen sie 
Decoderkarten geliefert hätten, zuließen.

49 Nach Ansicht von QC Leisure u. a. sind die Klagen unbegründet, denn sie verwen-
deten keine Piraten-Decoderkarten, da alle betreffenden Karten in einem anderen 
Mitgliedstaat von dem betreffenden Satellitenfernsehveranstalter ausgegeben und 
auf den Markt gebracht worden seien.
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50 In der Rechtssache C-429/08 verschaffte sich Frau Murphy, die Betreiberin einer Gast-
wirtschaft ist, eine NOVA-Decoderkarte, um Begegnungen der „Premier League“ zu 
zeigen.

51 Agenten von MPS, einer Einrichtung, die von FAPL damit beauftragt wurde, gegen 
die Betreiber von Gastwirtschaften, die ausländische Decodiervorrichtungen ver-
wendeten, strafrechtlich vorzugehen, stellten fest, dass Frau Murphy in ihrer Gast-
wirtschaft die von NOVA übertragenen Rundfunksendungen von Begegnungen der 
„Premier League“ empfing.

52 MPS brachte Frau Murphy deshalb vor den Portsmouth Magistrates’ Court, der sie 
wegen zweier Straftaten nach Section 297(1) des Copyright, Designs and Patents 
Act verurteilte, weil sie unredlicherweise eine Sendung, die mit einem von einem 
Ort innerhalb des Vereinigten Königreichs ausgehenden Rundfunkdienst übertragen 
werde, in der Absicht empfangen habe, der Entrichtung eines für den Empfang der 
Rundfunksendungen vorgesehenen Entgelts zu entgehen.

53 Nachdem der Portsmouth Crown Court die Berufung gegen ihre Verurteilung im 
Wesentlichen zurückgewiesen hatte, legte Frau Murphy beim High Court of Justice 
Revision ein und vertrat eine Auffassung, die den von QC Leisure u. a. vorgebrachten 
Argumenten entspricht.

54 Unter diesen Umständen hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery 
Division, in der Rechtssache C-403/08 beschlossen, das Verfahren auszusetzen und 
dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. a) Wird eine Zugangskontrollvorrichtung, wenn sie von einem Diensteanbieter 
oder mit dessen Zustimmung hergestellt und mit der Auflage einer beschränk-
ten Erlaubnis dahin gehend verkauft wird, dass die Vorrichtung nur verwen-
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det werden darf, um unter bestimmten Umständen Zugang zu dem geschütz-
ten Dienst zu erhalten, zu einer „illegalen Vorrichtung“ im Sinne von Art. 2 
Buchst. e der Zugangskontrollrichtlinie, wenn sie verwendet wird, um Zugang 
zu diesem geschützten Dienst an einem Ort, auf eine Weise oder durch eine 
Person zu erlangen, die nicht von der Erlaubnis des Diensteanbieters erfasst 
sind?

 b) Was bedeutet „dazu bestimmt oder entsprechend angepasst“ im Sinne von 
Art. 2 Buchst. e der Richtlinie?

2. Wenn ein erster Diensteanbieter Programminhalte in verschlüsselter Form an ei-
nen zweiten Diensteanbieter überträgt, der diese Inhalte in zugangskontrollierter 
Form sendet: Welche Faktoren sind zu berücksichtigen, um festzustellen, ob die 
Interessen des ersten Anbieters eines geschützten Dienstes im Sinne von Art. 5 
der Zugangskontrollrichtlinie verletzt worden sind?

 Insbesondere:

 Wenn ein erstes Unternehmen Programminhalte (die Bilder, Hintergrundgeräu-
sche und englischen Kommentar umfassen) in verschlüsselter Form an ein zwei-
tes Unternehmen überträgt, das seinerseits die Programminhalte (denen es sein 
Firmenzeichen und bisweilen eine zusätzliche Wortkommentarspur hinzugefügt 
hat) an die Allgemeinheit sendet:

 a) Handelt es sich bei der Übertragung durch das erste Unternehmen um den 
geschützten Dienst der „Fernsehsendung“ im Sinne von Art. 2 Buchst. a der 
Zugangskontrollrichtlinie und Art.  1 Buchst.  a der Richtlinie „Fernsehen 
ohne Grenzen“?
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 b) Muss das erste Unternehmen ein Fernsehveranstalter im Sinne von Art.  1 
Buchst. b der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ sein, damit davon ausge-
gangen werden kann, dass es den geschützten Dienst der „Fernsehsendung“ im 
Sinne von Art. 2 Buchst. a erster Gedankenstrich der Zugangskontrollrichtlinie 
erbringt?

 c) Ist Art.  5 der Zugangskontrollrichtlinie so auszulegen, dass er dem ers-
ten Unternehmen einen zivilrechtlichen Anspruch in Bezug auf illegale 
Vorrichtungen einräumt, die Zugang zu dem Programm, wie es von dem 
zweiten Unternehmen gesendet wird, ermöglichen, entweder

 i) weil bei derartigen Vorrichtungen davon auszugehen ist, dass sie 
über das Sendesignal einen Zugang zu dem eigenen Dienst des ersten 
Unternehmens ermöglichen, oder

 ii) weil das erste Unternehmen der Anbieter eines geschützten Dienstes ist, 
dessen Interessen durch eine Zuwiderhandlung verletzt worden sind (weil 
derartige Vorrichtungen einen unerlaubten Zugang zu dem geschützten 
Dienst ermöglichen, den das zweite Unternehmen anbietet)?

 d) Spielt es für die Antwort auf Buchst.  c eine Rolle, ob der erste und der 
zweite Diensteanbieter unterschiedliche Entschlüsselungssysteme und 
Zugangskontrollvorrichtungen verwenden?

3. Bezieht sich „Besitz zu gewerblichen Zwecken“ in Art. 4 Buchst. a der Zugangs-
kontrollrichtlinie nur auf den Besitz zum Zweck des gewerblichen Handelns mit 
illegalen Vorrichtungen (beispielsweise deren Verkauf), oder erstreckt sich diese 
Wendung auf den Besitz einer Vorrichtung durch einen Endnutzer im Rahmen 
einer geschäftlichen Tätigkeit gleich welcher Art?
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4. Wenn Sequenzteile eines Films, eines musikalischen Werks oder von Tonauf-
nahmen (in diesem Fall: Ausschnitte digitaler Video- und  Audioaufnahmen) i) 
im Speicher eines Decoders oder ii) — im Fall eines Films — auf dem Fernseh-
bildschirm erzeugt werden und das gesamte Werk vervielfältigt wird, falls die 
Sequenzteile in ihrer Gesamtheit betrachtet werden, jedoch nur eine begrenzte 
Zahl von Teilen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden ist,

 a) ist dann die Frage, ob diese Werke in ihrer Gesamtheit oder zu einem Teil ver-
vielfältigt worden sind, nach den Vorschriften des nationalen Urheberrechts 
hinsichtlich einer Verletzungshandlung durch Vervielfältigung eines urhe-
berrechtlich geschützten Werks zu beurteilen oder ist dies eine Sache der 
Auslegung von Art. 2 der Urheberrechtsrichtlinie?

 b) Sofern dies eine Sache der Auslegung von Art. 2 der Urheberrechtsrichtlinie 
ist: Sollte das nationale Gericht sämtliche Teile jedes Werks in ihrer 
Gesamtheit oder lediglich die begrenzte Zahl von Teilen in Betracht ziehen, 
die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden sind? Im Fall des Letzteren, 
welchen Prüfungsmaßstab sollte das nationale Gericht dann für die Frage an-
wenden, ob die Werke im Sinne dieses Artikels teilweise vervielfältigt worden 
sind?

 c) Erstreckt sich das Recht zur Vervielfältigung nach Art. 2 auf das Erzeugen 
flüchtiger Bilder auf einem Fernsehbildschirm?

5. a) Sind flüchtige Vervielfältigungen eines Werks, die in einer Satellitenfernse-
hen-Decoderbox oder auf einem mit der Decoderbox verbundenen Fernseh-
bildschirm erzeugt werden und deren einziger Zweck darin besteht, eine nicht 
anderweitig gesetzlich beschränkte Nutzung des Werks zu ermöglichen, als 
von „eigenständiger wirtschaftlicher Bedeutung“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 
der Urheberrechtsrichtlinie anzusehen, weil derartige Vervielfältigungen die 
einzige Grundlage sind, auf der die Rechteinhaber eine Vergütung für die 
Nutzung ihrer Rechte erzielen können?
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 b) Spielt es für die Antwort auf Frage 5  a) eine Rolle, i) ob die flüchti-
gen Vervielfältigungen einen ihnen innewohnenden Wert haben, ii) ob 
sie einen kleinen Teil einer Sammlung von Werken und/oder anderen 
Schutzgegenständen bilden, die sonst ohne Urheberrechtsverletzung ge-
nutzt werden können, oder iii) ob der ausschließliche Lizenznehmer des 
Rechteinhabers in einem anderen Mitgliedstaat für die Nutzung des Werks in 
diesem Mitgliedstaat bereits eine Vergütung erhalten hat?

6. a) Wird ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Sinne von Art. 3 der Urhe-
berrechtsrichtlinie drahtgebunden oder drahtlos öffentlich wiedergegeben, 
wenn eine Satellitenübertragung in gewerblich genutzten Räumen (beispiels-
weise einer Bar) empfangen und wiedergegeben oder dort über einen einzel-
nen Fernsehbildschirm und Lautsprecher der sich in diesen Räumen aufhal-
tenden Öffentlichkeit gezeigt wird?

 b) Spielt es für die Antwort auf Frage 6 a) eine Rolle, ob

 i) die anwesende Öffentlichkeit eine neues Publikum darstellt, das das 
Sendeunternehmen nicht in Betracht gezogen hat (in diesem Fall deshalb, 
weil eine inländische Decoderkarte für den Einsatz in einem Mitgliedstaat 
für eine gewerbliche Vorführung vor Zuschauern in einem anderen 
Mitgliedstaat genutzt wird),

 ii) die Öffentlichkeit nach nationalem Recht kein zahlendes Publikum ist,

 iii) das Fernsehsendesignal über eine terrestrische Antenne oder eine 
Satellitenschüssel auf dem Dach oder in der Nähe der Räume empfangen 
wird, in denen sich das Fernsehgerät befindet?
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 c) Falls einer der Teile unter b) zu bejahen ist: Welche Faktoren sollten berück-
sichtigt werden, um festzustellen, ob eine Übertragung des Werks erfolgt, die 
von einem Ort ausgeht, an dem das Publikum sich nicht aufhält?

7. Ist es mit der Satellitenrundfunkrichtlinie oder mit den Art. 28 EG, 30 EG oder 
49 EG vereinbar, wenn nationales Urheberrecht vorsieht, dass dann, wenn flüch-
tige Vervielfältigungen von in einer Satellitenübertragung enthaltenen Werken 
in einer Satelliten-Decoderbox oder auf dem Fernsehbildschirm erzeugt werden, 
ein Urheberrechtsverstoß nach dem Recht des Landes vorliegt, in dem die Sen-
dung empfangen wird? Fällt die Antwort anders aus, wenn die Sendung mit Hil-
fe einer Satellitendecoderkarte entschlüsselt wird, die von dem Anbieter eines 
Satellitenrundfunkdienstes in einem anderen Mitgliedstaat unter der Bedingung 
ausgegeben worden ist, dass die Satellitendecoderkarte nur in diesem anderen 
Mitgliedstaat verwendet werden darf?

8. a) Falls Frage 1 dahin beantwortet wird, dass eine von einem Diensteanbieter oder 
mit dessen Zustimmung hergestellte Zugangskontrollvorrichtung zu einer „ille-
galen Vorrichtung“ im Sinne von Art. 2 Buchst. e der Zugangskontrollrichtlinie 
wird, wenn sie in einer Weise verwendet wird, die nicht von der Erlaubnis des 
Diensteanbieters, Zugang zu einem geschützten Dienst zu ermöglichen, gedeckt 
ist, was ist dann der spezifische Gehalt des Rechts im Hinblick auf seine ihm von 
der Richtlinie eingeräumte wesentliche Funktion?

 b) Stehen die Art.  28 EG oder 49 EG der Durchsetzung einer Vorschrift des 
nationalen Rechts in einem ersten Mitgliedstaat entgegen, die es verbietet, 
eine Satellitendecoderkarte einzuführen oder zu verkaufen, die von einem 
Anbieter eines Satellitenrundfunkdienstes in einem anderen Mitgliedstaat 
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unter der Bedingung ausgegeben worden ist, dass die Satellitendecoderkarte 
nur in diesem anderen Mitgliedstaat verwendet werden darf?

 c) Fällt die Antwort anders aus, wenn die Satellitendecoderkarte nur privat und 
im Inland in diesem anderen Mitgliedstaat verwendet werden darf, aber in 
dem erstgenannten Mitgliedstaat gewerblich genutzt wird?

9. Stehen die Art. 28 EG, 30 EG oder 49 EG der Durchsetzung einer Vorschrift des 
nationalen Urheberrechts entgegen, die es verbietet, in der Öffentlichkeit ein Mu-
sikstück aufzuführen oder zu spielen, wenn dieses Werk in einem geschützten 
Dienst enthalten ist, zu dem der Zugang ermöglicht wird und das öffentlich ab-
gespielt wird, indem eine Satellitendecoderkarte benutzt wird, wenn diese Karte 
von dem Diensteanbieter in einem anderen Mitgliedstaat unter der Bedingung 
ausgegeben worden ist, dass sie nur in diesem anderen Mitgliedstaat verwendet 
werden darf? Fällt die Antwort anders aus, wenn das musikalische Werk ein un-
bedeutender Bestandteil des geschützten Dienstes in seiner Gesamtheit ist und 
das öffentliche Zeigen oder Abspielen der anderen Bestandteile des Dienstes 
nach nationalem Urheberrecht nicht verboten ist?

10. Wenn ein Anbieter von Programminhalten eine Reihe von exklusiven Lizenzen 
jeweils für das Gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erteilt, denen zufolge 
das Fernsehunternehmen die Programminhalte nur in diesem Gebiet (einschließ-
lich über Satellit) senden darf, und jede Lizenz eine vertragliche Verpflichtung ent-
hält, wonach das Fernsehunternehmen zu verhindern hat, dass seine Satelliten-
decoderkarten, die den Empfang des lizenzierten Programminhalts ermöglichen, 
außerhalb des Lizenzgebiets verwendet werden, welchen Prüfungsmaßstab sollte 
das nationale Gericht anlegen und welche Umstände sollte es berücksichtigen, 
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wenn es darüber zu befinden hat, ob die vertragliche Beschränkung gegen das 
von Art. 81 Abs. 1 EG aufgestellte Verbot verstößt?

 Insbesondere:

 a) Ist Art. 81 Abs. 1 EG so auszulegen, dass er für diese Verpflichtung nur inso-
fern gilt, als für sie davon ausgegangen wird, dass sie eine Verhinderung, eine 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezweckt?

 b) Wenn dies der Fall ist: Muss auch nachgewiesen werden, dass die vertragliche 
Verpflichtung in spürbarer Weise den Wettbewerb verhindert, einschränkt 
oder verfälscht, damit sie unter das von Art. 81 Abs. 1 EG aufgestellte Verbot 
fällt?

55 In der Rechtssache C-429/08 hat der High Court of Justice (England & Wales), Queen’s 
Bench Division (Administrative Court), beschlossen, das Verfahren auszusetzen und 
dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Unter welchen Umständen ist eine Zugangskontrollvorrichtung eine „illegale 
Vorrichtung“ im Sinne von Art. 2 Buchst. e der Zugangskontrollrichtlinie?

2. Insbesondere: Ist eine Zugangskontrollvorrichtung eine „illegale Vorrichtung“, 
wenn

 i) sie von einem Diensteanbieter oder mit dessen Zustimmung hergestellt und 
ursprünglich mit der Auflage einer beschränkten vertraglichen Erlaubnis da-
hin gehend geliefert wurde, dass die Vorrichtung nur verwendet werden darf, 
um in einem ersten Mitgliedstaat Zugang zu einem geschützten Dienst zu 
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erhalten, und verwendet wurde, um Zugang zu diesem geschützten Dienst in 
einem anderen Mitgliedstaat zu erlangen und/oder

 ii) die Zugangskontrollvorrichtung von einem Diensteanbieter oder mit des-
sen Zustimmung hergestellt und ursprünglich durch Angabe eines fal-
schen Namens und einer falschen Privatanschrift im ersten Mitgliedstaat 
beschafft und/oder aktiviert wurde und auf diese Weise die vertraglichen 
Gebietsbeschränkungen, die für die Ausfuhr derartiger Vorrichtungen zur 
Verwendung außerhalb des ersten Mitgliedstaats gelten, umgangen wurden 
und/oder

 iii) die Zugangskontrollvorrichtung von einem Diensteanbieter oder mit des-
sen Zustimmung hergestellt und ursprünglich mit der vertraglichen Auflage 
dahin gehend geliefert wurde, dass die Vorrichtung nur zu häuslichen oder 
privaten Zwecken, nicht aber zu gewerblichen Zwecken (für die ein höhe-
res Abonnemententgelt zu entrichten ist) verwendet werden darf, jedoch im 
Vereinigten Königreich zu gewerblichen Zwecken, nämlich zum Zeigen von 
Live-Fußballsendungen in einer Gastwirtschaft, verwendet wurde?

3. Falls die Antwort auf irgendeinen Teil der Frage 2 „nein“ lautet, verwehrt dann 
Art. 3 Abs. 2 der genannten Richtlinie einem Mitgliedstaat die Anwendung einer 
nationalen Rechtsvorschrift, mit der die Verwendung einer derartigen Zugangs-
kontrollvorrichtung unter den in Frage  2 dargestellten Umständen untersagt 
wird?

4. Falls die Antwort auf irgendeinen Teil der Frage 2 „nein“ lautet, ist dann Art. 3 
Abs. 2 der genannten Richtlinie ungültig,

 a) weil diese Vorschrift diskriminierend und/oder unverhältnismäßig ist und/
oder
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 b) weil diese Vorschrift gegen die durch den Vertrag gewährleisteten Rechte auf 
freien Verkehr verstößt und/oder

 c) weil ein anderer Ungültigkeitsgrund besteht?

5. Falls die Antwort auf Frage 2 „ja“ lautet, sind dann Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 der 
genannten Richtlinie ungültig, weil sie die Mitgliedstaaten vorgeblich verpflich-
ten, die Einfuhr von „illegalen Vorrichtungen“ aus anderen Mitgliedstaaten und 
andere Geschäfte mit solchen Vorrichtungen auch dann zu beschränken, wenn 
die Vorrichtungen rechtmäßig eingeführt und/oder verwendet werden dürfen, 
um gestützt auf die Vorschriften über den freien Warenverkehr nach den Art. 28 
EG und 30 EG und/oder über den freien Dienstleistungsverkehr nach Art. 49 EG 
grenzüberschreitende Satellitensendungen zu empfangen?

6. Stehen die Art. 28 EG, 30 EG und/oder 49 EG der Durchsetzung einer nationalen 
Rechtsvorschrift (wie Section 297 des Copyright, Designs and Patents Act), wo-
nach sich strafbar macht, wer unredlicherweise eine Sendung, die mit einem von 
einem Ort innerhalb des Vereinigten Königreichs ausgehenden Rundfunkdienst 
übertragen wird, in der Absicht empfängt, der Entrichtung eines für den Empfang 
der Sendung vorgesehenen Entgelts zu entgehen, in einem der folgenden Fälle 
entgegen, und zwar

 i) wenn die Zugangskontrollvorrichtung von einem Diensteanbieter oder mit 
dessen Zustimmung hergestellt und ursprünglich mit der Auflage einer be-
schränkten vertraglichen Erlaubnis dahin gehend geliefert wurde, dass die 
Vorrichtung nur verwendet werden darf, um in einem ersten Mitgliedstaat 
Zugang zu einem geschützten Dienst zu erhalten, und verwendet wurde, um 
Zugang zu diesem geschützten Dienst in einem anderen Mitgliedstaat, hier 
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im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, zu erlangen, 
und/oder

 ii) wenn die Zugangskontrollvorrichtung von einem Diensteanbieter oder mit 
dessen Zustimmung hergestellt und ursprünglich durch Angabe eines fal-
schen Namens und einer falschen Privatanschrift im ersten Mitgliedstaat 
beschafft und/oder aktiviert wurde und auf diese Weise die vertraglichen 
Gebietsbeschränkungen, die für die Ausfuhr derartiger Vorrichtungen zur 
Verwendung außerhalb des ersten Mitgliedstaats gelten, umgangen wurden, 
und/oder

 iii) wenn die Zugangskontrollvorrichtung von einem Diensteanbieter oder mit 
dessen Zustimmung hergestellt und ursprünglich mit der vertraglichen 
Auflage dahin gehend geliefert wurde, dass die Vorrichtung nur zu häuslichen 
oder privaten Zwecken, nicht aber zu gewerblichen Zwecken (für die ein hö-
heres Abonnemententgelt zu entrichten ist) verwendet werden darf, jedoch 
im Vereinigten Königreich zu gewerblichen Zwecken, nämlich zum Zeigen 
von Live-Fußballsendungen in einer Gastwirtschaft, verwendet wurde?

7. Ist die Durchsetzung der fraglichen nationalen Rechtsvorschrift auf alle Fälle un-
zulässig, weil sie gegen das Diskriminierungsverbot nach Art. 12 EG verstößt oder 
weil die nationale Rechtsvorschrift auf Sendungen Anwendung findet, die mit ei-
nem Rundfunkdienst übertragen werden, der von einem Ort im Vereinigten Kö-
nigreich ausgeht, nicht jedoch auf Sendungen aus einem anderen Mitgliedstaat?

8. Wenn ein Anbieter von Programminhalten eine Reihe von exklusiven Lizenzen je-
weils für das Gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erteilt, denen zufolge das 
Fernsehunternehmen die Programminhalte nur in diesem Gebiet (einschließlich 
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über Satellit) senden darf, und jede Lizenz eine vertragliche Verpflichtung ent-
hält, wonach das Fernsehunternehmen zu verhindern hat, dass seine Satelliten-
decoderkarten, die den Empfang des lizenzierten Programminhalts ermöglichen, 
außerhalb des Lizenzgebiets verwendet werden, welchen Prüfungsmaßstab sollte 
das nationale Gericht anlegen und welche Umstände sollte es berücksichtigen, 
wenn es darüber zu befinden hat, ob die vertragliche Beschränkung gegen das 
von Art. 81 Abs. 1 EG aufgestellte Verbot verstößt?

 Insbesondere:

 a) Ist Art. 81 Abs. 1 EG so auszulegen, dass er für diese Verpflichtung nur inso-
fern gilt, als für sie davon ausgegangen wird, dass sie eine Verhinderung, eine 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezweckt?

 b) Wenn dies der Fall ist: Muss auch nachgewiesen werden, dass die vertragliche 
Verpflichtung in spürbarer Weise den Wettbewerb verhindert, einschränkt 
oder verfälscht, damit sie unter das von Art. 81 Abs. 1 EG aufgestellte Verbot 
fällt?

56 Mit Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 3.  Dezember 2008 sind die 
Rechtssachen C-403/08 und C-429/08 zu gemeinsamem schriftlichen und mündli-
chen Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden worden.
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III — Zu den Vorlagefragen

A — Zu den Regeln für den Empfang kodierter Sendungen aus anderen Mitgliedstaaten

1. Vorbemerkungen

57 Zunächst ist klarzustellen, dass die vorliegenden Rechtssachen nur die öffentliche 
Ausstrahlung von Sendungen mit Spielen der „Premier League“ durch Sendeunter-
nehmen wie Multichoice Hellas über Satellitenrundfunk zum Gegenstand haben. 
Daher ist im vorliegenden Fall allein der Teil der audiovisuellen Kommunikation re-
levant, der darin besteht, dass diese Sendungen gemäß Art. 1 Abs. 2 Buchst. a und b 
der Satellitenrundfunkrichtlinie von den Sendeunternehmen öffentlich ausgestrahlt 
werden, wobei die Ausstrahlung von dem Mitgliedstaat aus erfolgt, in dem die pro-
grammtragenden Signale in eine Übertragungskette über Satellit eingebracht werden 
(im Folgenden: Sendemitgliedstaat), im vorliegenden Fall insbesondere der Helleni-
schen Republik.

58 Der vorgelagerte Teil der Kommunikation zwischen FAPL und diesen Unternehmen 
in Form der Übertragung audiovisueller Daten, die diese Spiele enthalten, ist vorlie-
gend hingegen irrelevant, zumal diese Kommunikation über andere Telekommuni-
kationsmittel als die von den Parteien des Ausgangsverfahrens eingesetzten erfolgen 
kann.

59 Sodann ist den Akten zu entnehmen, dass die fraglichen Sendungen nach den  
Lizenzverträgen zwischen FAPL und den betreffenden Sendeunternehmen nur für 
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die Öffentlichkeit im Sendemitgliedstaat bestimmt sind und die Unternehmen daher 
dafür zu sorgen haben, dass ihre Satellitenübertragungen nur in diesem Staat emp-
fangen werden können. Folglich müssen sie ihre Sendungen verschlüsseln und dürfen 
die Decodiervorrichtungen nur Personen zur Verfügung stellen, die im Sendemit-
gliedstaat ansässig sind.

60 Schließlich ist unstreitig, dass Inhaber von Gastwirtschaften solche Decodiervorrich-
tungen außerhalb dieses Mitgliedstaats und damit unter Missachtung des Willens der 
Sendeunternehmen verwenden.

61 Vor diesem Hintergrund möchten die vorlegenden Gerichte mit dem ersten Teil ih-
rer Fragen wissen, ob eine solche Verwendung von Decodiervorrichtungen unter die 
Zugangskontrollrichtlinie fällt und welchen Einfluss die Richtlinie auf diese Verwen-
dung hat. Sodann möchten sie für den Fall, dass mit dieser Richtlinie insoweit kei-
ne Harmonisierung vorgenommen werden sollte, wissen, ob die Art. 34 AEUV, 36 
AEUV, 56 AEUV und 101 AEUV einer nationalen Regelung und Lizenzverträgen ent-
gegenstehen, die die Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen verbieten.

2. Zugangskontrollrichtlinie

a) Zur Auslegung des Begriffs der illegalen Vorrichtung im Sinne von Art. 2 Buchst. e 
der Zugangskontrollrichtlinie (erste Frage in der Rechtssache C-403/08 sowie erste 
und zweite Frage in der Rechtssache C-429/08)

62 Mit diesen Fragen möchten die vorlegenden Gerichte wissen, ob der Begriff der il-
legalen Vorrichtung im Sinne von Art. 2 Buchst. e der Zugangskontrollrichtlinie da-
hin auszulegen ist, dass er auch ausländische Decodiervorrichtungen einschließlich 
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derjenigen, die durch Angabe eines falschen Namens und einer falschen Anschrift 
beschafft oder aktiviert worden sind, und derjenigen umfasst, die unter Verstoß ge-
gen eine vertragliche Beschränkung, wonach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken 
erlaubt ist, verwendet worden sind.

63 Insoweit ist zum einen zu beachten, dass nach Art. 2 Buchst. e der Zugangskontroll-
richtlinie unter dem Begriff der illegalen Vorrichtung jedes Gerät oder Computerpro-
gramm zu verstehen ist, das dazu „bestimmt“ oder entsprechend „angepasst“ ist, um 
den Zugang zu einem geschützten Dienst in verständlicher Form ohne Erlaubnis des 
Diensteanbieters zu ermöglichen.

64 Dieser Wortlaut ist also auf Geräte beschränkt, die vor ihrer Ingebrauchnahme ma-
nuellen oder automatisierten Arbeitsvorgängen unterzogen werden und einen Emp-
fang von geschützten Diensten ohne Zustimmung von Anbietern dieser Dienste 
ermöglichen. Der Wortlaut erfasst folglich nur Geräte, die ohne Erlaubnis des Dien-
steanbieters hergestellt, manipuliert, angepasst oder nachjustiert werden, und nicht 
die Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen.

65 Zum anderen verweisen die Erwägungsgründe 6 und 13 der Zugangskontrollrichtli-
nie, in denen der Begriff der illegalen Vorrichtung präzisiert wird, auf die Notwendig-
keit, gegen illegale Vorrichtungen, die einen „kostenlosen Zugang zu [den geschütz-
ten Diensten] ermöglichen“, und gegen das Inverkehrbringen illegaler Vorrichtungen 
vorzugehen, die die „unerlaubte Umgehung technischer Maßnahmen“ ermöglichen 
oder erleichtern, die ergriffen werden, um die Entrichtung des Entgelts für eine recht-
mäßig erbrachte Dienstleistung sicherzustellen.

66 In keine dieser Kategorien fallen ausländische Decodiervorrichtungen, durch An-
gabe eines falschen Namens und einer falschen Anschrift beschaffte oder aktivierte 
Decodiervorrichtungen oder Decodiervorrichtungen, die unter Verstoß gegen eine 
vertragliche Beschränkung, wonach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken erlaubt 
ist, verwendet worden sind. Alle diese Vorrichtungen werden nämlich mit Erlaubnis 
des Diensteanbieters hergestellt und in den Verkehr gebracht, ermöglichen keinen 



I - 9206

URTEIL VOM 4. 10. 2011 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-403/08 UND C-429/08

kostenlosen Zugang zu den geschützten Diensten und ermöglichen oder erleichtern 
nicht die Umgehung technischer Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Entrich-
tung des Entgelts für diese Dienstleistungen sicherzustellen, da in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie in den Verkehr gebracht wurden, ein Entgelt gezahlt worden ist.

67 Daher ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass der Begriff „illegale Vorrichtung“ 
im Sinne von Art. 2 Buchst. e der Zugangskontrollrichtlinie dahin auszulegen ist, dass 
er weder ausländische Decodiervorrichtungen noch durch Angabe eines falschen 
Namens und einer falschen Anschrift beschaffte oder aktivierte Decodiervorrichtun-
gen oder Decodiervorrichtungen umfasst, die unter Verstoß gegen eine vertragliche 
Beschränkung, wonach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken erlaubt ist, verwendet 
worden sind.

b) Zur Auslegung von Art. 3 Abs. 2 der Zugangskontrollrichtlinie (dritte Frage in der 
Rechtssache C-429/08)

68 Mit dieser Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art.  3 Abs. 2 der Zu-
gangskontrollrichtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, mit der die Ver-
wendung ausländischer Decodiervorrichtungen einschließlich derjenigen, die durch 
Angabe eines falschen Namens und einer falschen Anschrift beschafft oder aktiviert 
worden sind, oder solcher, die unter Verstoß gegen eine vertragliche Beschränkung, 
wonach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken erlaubt ist, verwendet worden sind, 
untersagt wird.

69 Nach Art.  3 Abs.  2 der Zugangskontrollrichtlinie dürfen die Mitgliedstaaten aus 
Gründen, die den durch die Richtlinie koordinierten Bereich betreffen, nicht den frei-
en Verkehr von geschützten Diensten und Zugangskontrollvorrichtungen beschrän-
ken, unbeschadet der Verpflichtungen aus Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie.
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70 Mit der letztgenannten Bestimmung werden in dem durch die Richtlinie koordinier-
ten Bereich — der in Art. 2 Buchst.  f als jede Bestimmung über die Zuwiderhand-
lungen nach Art. 4 der Richtlinie definiert wird — Verpflichtungen auferlegt, indem 
u. a. von den Mitgliedstaaten verlangt wird, die in Art. 4 genannten Handlungen zu 
untersagen.

71 Dieser Art. 4 betrifft jedoch nur Handlungen, die illegal sind, weil sie mit der Verwen-
dung illegaler Vorrichtungen im Sinne dieser Richtlinie einhergehen.

72 Ausländische Decodiervorrichtungen einschließlich derjenigen, die durch Angabe 
eines falschen Namens und einer falschen Anschrift beschafft oder aktiviert worden 
sind, und derjenigen, die unter Verstoß gegen eine vertragliche Beschränkung, wo-
nach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken erlaubt ist, verwendet worden sind, stel-
len jedoch, wie sich aus den Randnrn. 63 bis 67 des vorliegenden Urteils ergibt, keine 
solchen illegalen Vorrichtungen dar.

73 Folglich fallen weder Tätigkeiten, bei denen diese Vorrichtungen verwendet werden, 
noch eine nationale Regelung, die diese Tätigkeiten untersagt, in den durch die Zu-
gangskontrollrichtlinie koordinierten Bereich.

74 Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 2 der Zugangskontroll-
richtlinie einer nationalen Regelung nicht entgegensteht, mit der die Verwendung 
ausländischer Decodiervorrichtungen einschließlich derjenigen, die durch Angabe 
eines falschen Namens und einer falschen Anschrift beschafft oder aktiviert wor-
den sind, und derjenigen, die unter Verstoß gegen eine vertragliche Beschränkung, 
wonach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken erlaubt ist, verwendet worden sind, 
untersagt wird, da eine solche Regelung nicht in den durch diese Richtlinie koordi-
nierten Bereich fällt.
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c) Zu den weiteren die Zugangskontrollrichtlinie betreffenden Fragen

75 In Anbetracht der Antworten auf die erste Frage in der Rechtssache C-403/08 und 
auf die erste bis dritte Frage in der Rechtssache C-429/08 erübrigt sich eine Prüfung 
der zweiten, der dritten und der achten Frage Buchst. a in der Rechtssache C-403/08 
sowie der vierten und der fünften Frage in der Rechtssache C-429/08.

3. Regeln des AEU-Vertrags über den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr

a)  Zum Verbot der Einfuhr, des Verkaufs und der Verwendung ausländischer 
Decodiervorrichtungen (achte Frage Buchst. b und erster Teil der neunten Frage in 
der Rechtssache C-403/08 sowie sechste Frage Ziff. i in der Rechtssache C-429/08)

76 Mit diesen Fragen möchten die vorlegenden Gerichte wissen, ob die Art. 34 AEUV, 
36 AEUV und 56 AEUV dahin auszulegen sind, dass sie der Regelung eines Mitglied-
staats entgegenstehen, wonach im Inland die Einfuhr, der Verkauf und die Verwen-
dung ausländischer Decodiervorrichtungen, die den Zugang zu einem kodierten Sa-
tellitenrundfunkdienst aus einem anderen Mitgliedstaat ermöglichen, der nach der 
Regelung des erstgenannten Staates geschützte Gegenstände umfasst, rechtswidrig 
sind.
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i) Zur Bestimmung der anwendbaren Vorschriften

77 Eine nationale Regelung wie die in den Ausgangsverfahren fragliche betrifft sowohl 
die grenzüberschreitende Erbringung von kodierten Rundfunkdiensten als auch den 
Verkehr von ausländischen Decodiervorrichtungen, die eine Decodierung dieser 
Dienste ermöglichen, innerhalb der Union. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Re-
gelung unter dem Gesichtspunkt des freien Dienstleistungsverkehrs oder unter dem 
des freien Warenverkehrs zu prüfen ist.

78 Der Rechtsprechung ist insoweit zu entnehmen, dass der Gerichtshof eine nationale 
Maßnahme, die sowohl den freien Warenverkehr als auch den freien Dienstleistungs-
verkehr betrifft, grundsätzlich nur im Hinblick auf eine dieser beiden Grundfreiheiten 
prüft, wenn sich herausstellt, dass die eine der beiden Freiheiten gegenüber der ande-
ren völlig zweitrangig ist und ihr zugeordnet werden kann (vgl. Urteile vom 24. März 
1994, Schindler, C-275/92, Slg. 1994, I-1039, Randnr. 22, und vom 2. Dezember 2010, 
Ker-Optika, C-108/09, Slg. 2010, I-12213, Randnr. 43).

79 Im Telekommunikationsbereich sind diese beiden Aspekte jedoch häufig eng mit-
einander verknüpft, ohne dass eine von ihnen als völlig zweitrangig gegenüber der 
anderen angesehen werden könnte. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn eine 
nationale Regelung die Lieferung von Telekommunikationsgeräten wie etwa Deco-
diervorrichtungen regelt, um die Anforderungen näher zu bestimmen, denen diese 
Geräte genügen müssen, oder die Voraussetzungen für ihr Inverkehrbringen festzu-
legen, so dass in einem solchen Fall beide Grundfreiheiten gleichzeitig zu prüfen sind 
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22.  Januar 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, 
Slg. 2002, I-607, Randnrn. 29 bis 33).

80 Bezieht sich hingegen eine Regelung in diesem Bereich auf eine Tätigkeit, die ins-
besondere durch die von den Wirtschaftsteilnehmern erbrachten Dienstleistungen 
geprägt ist, während die Lieferung von Telekommunikationsgeräten ihr nur als Ne-
bensache zugeordnet ist, ist diese Tätigkeit allein im Hinblick auf den freien Dienst-
leistungsverkehr zu prüfen.
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81 Das ist u. a. dann der Fall, wenn die Bereitstellung solcher Geräte nur eine konkrete 
Modalität der Organisation oder Abwicklung einer solchen Dienstleistung ist und 
keinen Selbstzweck darstellt, sondern die Inanspruchnahme der Dienstleistung er-
möglichen soll. Unter diesen Umständen kann die Tätigkeit der Bereitstellung sol-
cher Geräte nicht losgelöst von der mit der Dienstleistung verbundenen Tätigkeit 
beurteilt werden, der diese erste Tätigkeit zugeordnet ist (vgl. entsprechend Urteil 
Schindler, Randnrn. 22 und 25).

82 In den Ausgangsverfahren ist zu beachten, dass die nationale Regelung nicht darauf 
abzielt, die Anforderungen näher zu bestimmen, denen Decodiervorrichtungen ge-
nügen müssen, oder Voraussetzungen für ihr Inverkehrbringen festzulegen. Sie be-
handelt sie nämlich nur in ihrer Eigenschaft als Instrumente, die es den Abonnenten 
ermöglichen, in den Genuss der kodierten Rundfunkdienste zu kommen.

83 Da diese Regelung also vor allem den freien Dienstleistungsverkehr betrifft, während 
sich der Aspekt des freien Warenverkehrs als gegenüber dem freien Dienstleistungs-
verkehr völlig zweitrangig erweist, ist die Regelung anhand der letztgenannten Frei-
heit zu beurteilen.

84 Daher ist eine solche Regelung im Hinblick auf Art. 56 AEUV zu prüfen.

ii) Zum Vorliegen einer Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs

85 Art.  56 AEUV verlangt die Aufhebung jeder Beschränkung des freien Dienstleis-
tungsverkehrs — auch wenn sie unterschiedslos für inländische Dienstleister und 
Dienstleister aus den anderen Mitgliedstaaten gilt —, sofern sie geeignet ist, die Tä-
tigkeiten des Dienstleisters, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist, in dem er  
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rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden, zu behindern oder 
weniger attraktiv zu machen. Im Übrigen gilt die Dienstleistungsfreiheit sowohl zu-
gunsten des Dienstleisters als auch des Dienstleistungsempfängers (vgl. u. a. Urteil 
vom 8. September 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional und Bwin Internati-
onal, C-42/07, Slg. 2009, I-7633, Randnr. 51 und die dort angeführte Rechtsprechung).

86 In den Ausgangsverfahren verbietet die nationale Regelung im Inland die Einfuhr, 
den Verkauf und die Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen, die Zugang 
zu Satellitenrundfunkdiensten aus einem anderen Mitgliedstaat gewähren.

87 Da aber der Zugang zu Satellitenübertragungsdiensten wie den in den Ausgangsver-
fahren fraglichen den Besitz einer solchen Vorrichtung voraussetzt, deren Zurver-
fügungstellung der vertraglichen Beschränkung unterliegt, dass sie nur im Sende-
mitgliedstaat verwendet werden darf, steht die betreffende nationale Regelung dem 
Empfang dieser Dienste durch Personen entgegen, die außerhalb des Sendemitglied-
staats, im vorliegenden Fall im Vereinigten Königreich, ansässig sind. Die Regelung 
hat daher zur Folge, dass diese Personen vom Zugang zu den betreffenden Diensten 
abgehalten werden.

88 Zwar liegt die Hauptursache für die Behinderung des Empfangs solcher Dienste in 
den zwischen den Sendeunternehmen und ihren Kunden geschlossenen Verträgen, 
in denen sich die Gebietsbeschränkungsklauseln widerspiegeln, die in den zwischen 
den Sendeunternehmen und den Inhabern der Rechte des geistigen Eigentums ge-
schlossenen Verträgen enthalten sind. Da aber die fragliche Regelung diese Beschrän-
kungen unter rechtlichen Schutz stellt und ihre Einhaltung unter Androhung zivil-
rechtlicher und finanzieller Sanktionen vorschreibt, beschränkt sie selbst den freien 
Dienstleistungsverkehr.
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89 Folglich stellt diese Regelung eine nach Art. 56 AEUV verbotene Beschränkung des 
freien Dienstleistungsverkehrs dar, sofern sie nicht objektiv gerechtfertigt werden 
kann.

iii) Zur Rechtfertigung einer Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs durch 
das Ziel, die Rechte des geistigen Eigentums zu schützen

— Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen

90 FAPL u. a., MPS, die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die französische 
und die italienische Regierung machen geltend, dass die in der in den Ausgangsver-
fahren fraglichen Regelung enthaltene Beschränkung mit Blick auf die Rechte der 
Inhaber des geistigen Eigentums gerechtfertigt werden könne, da sie erforderlich sei, 
um eine angemessene Vergütung dieser Rechtsinhaber zu gewährleisten, denn eine 
solche Vergütung setze voraus, dass sie diese in jedem Mitgliedstaat für die Nutzung 
ihrer Werke oder anderen Schutzgegenstände einfordern und dafür eine gebietsab-
hängige Exklusivität einräumen dürften.

91 Der Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums wäre ohne jeden Schutz dieser ge-
bietsabhängigen Exklusivität nicht mehr in der Lage, von den Sendeunternehmen 
angemessene Lizenzgebühren zu erlangen, da die Live-Übertragung von Sportereig-
nissen einen Teil ihres Wertes eingebüßt hätte. Die Sendeunternehmen seien näm-
lich nicht am Erwerb von Lizenzen für Gebiete außerhalb des Sendemitgliedstaats 
interessiert. Ein Erwerb von Lizenzen für alle nationalen Gebiete, in denen poten-
zielle Kunden ansässig seien, sei wegen des extrem hohen Preises solcher Lizenzen 
finanziell nicht interessant. Daher erwürben die Sendeunternehmen die Lizenzen für 
die Ausstrahlung der betreffenden Werke im Hoheitsgebiet eines einzigen Mitglied-
staats. Sie seien aber bereit, einen beträchtlichen Aufschlag zu zahlen, wenn ihnen 
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eine gebietsabhängige Exklusivität garantiert werde, da diese ihnen ermögliche, sich 
von ihren Wettbewerbern abzuheben und so zusätzliche Kunden anzuziehen.

92 QC Leisure u.  a., Frau Murphy, die Kommission und die EFTA-Überwachungsbe-
hörde sind der Auffassung, dass eine solche Beschränkung der freien Erbringung von 
Rundfunkdiensten nicht gerechtfertigt werden könne, da sie zu einer Aufteilung des 
Binnenmarkts führe.

— Antwort des Gerichtshofs

93 Für die Prüfung der Rechtfertigung einer Beschränkung wie der in den Ausgangs-
verfahren fraglichen ist zu beachten, dass eine Beschränkung von durch den Ver-
trag verbürgten Grundfreiheiten nur gerechtfertigt sein kann, wenn sie zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses entspricht, geeignet ist, die Erreichung des mit ihr 
verfolgten, im Allgemeininteresse liegenden Ziels zu gewährleisten, und nicht über 
das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (vgl. in diesem Sinne 
Urteil vom 5. März 2009, UTECA, C-222/07, Slg. 2009, I-1407, Randnr. 25 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).

94 Zu möglicherweise zulässigen Rechtfertigungen ist der ständigen Rechtsprechung zu 
entnehmen, dass eine solche Beschränkung insbesondere durch zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses in Form des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums 
gerechtfertigt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 18. März 1980, Coditel 
u. a., 62/79, „Coditel  I“, Slg. 1980, 881, Randnrn. 15 und 16, sowie vom 20.  Januar 
1981, Musik-Vertrieb membran und K-tel International, 55/80 und 57/80, Slg. 1981, 
147, Randnrn. 9 und 12).
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95 Daher ist zunächst zu klären, ob sich FAPL auf solche Rechte berufen kann, die es 
rechtfertigen können, dass ihr durch die in den Ausgangsverfahren fragliche Rege-
lung ein Schutz gewährt wird, der eine Beschränkung des freien Dienstleistungsver-
kehrs bedeutet.

96 Insoweit ist festzustellen, dass FAPL an den Spielen der „Premier League“ selbst kein 
Urheberrecht geltend machen kann, da diese nicht als „Werk“ einzuordnen sind.

97 Für eine solche Einordnung muss es sich bei dem betreffenden Objekt nämlich um 
ein Original in dem Sinne handeln, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Ur-
hebers darstellt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. Juli 2009, Infopaq International, 
C-5/08, Slg. 2009, I-6569, Randnr. 37).

98 Sportereignisse können jedoch nicht als geistige Schöpfungen angesehen werden, die 
sich als Werke im Sinne der Urheberrechtsrichtlinie einordnen ließen. Das gilt ins-
besondere für Fußballspiele, die Spielregeln unterliegen, die für eine künstlerische 
Freiheit im Sinne des Urheberrechts keinen Raum lassen.

99 Daher können Sportereignisse keinen urheberrechtlichen Schutz genießen. Fest steht 
außerdem, dass das Unionsrecht im Bereich des geistigen Eigentums auch keinen 
anderen Schutz für sie vorsieht.

100 Gleichwohl sind Sportereignisse als solche einzigartig und haben insoweit einen Ori-
ginalcharakter, der sie möglicherweise zu Gegenständen werden lässt, die einen mit 
dem Schutz von Werken vergleichbaren Schutz verdienen, wobei dieser Schutz ge-
gebenenfalls von den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen gewährt werden 
kann.
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101 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Union nach Art.  165 
Abs. 1 Unterabs. 2 AEUV zur Förderung der europäischen Dimension des Sports bei-
trägt und dabei dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligem Engagement ba-
sierende Strukturen sowie dessen soziale und pädagogische Funktion berücksichtigt.

102 Einem Mitgliedstaat steht es daher frei, Sportereignisse — gegebenenfalls unter dem 
Gesichtspunkt des Schutzes des geistigen Eigentums — zu schützen, indem er eine 
spezielle nationale Regelung einführt oder unter Beachtung des Unionsrechts einen 
Schutz anerkennt, den diese Ereignisse auf der Grundlage von Verträgen genießen, 
die zwischen den Personen, die berechtigt sind, den audiovisuellen Inhalt dieser Er-
eignisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, und den Personen, die diesen 
Inhalt an die Öffentlichkeit ihrer Wahl verbreiten wollen, geschlossen werden.

103 Dazu ist zu bemerken, dass der Unionsgesetzgeber davon ausgegangen ist, dass die 
Mitgliedstaaten von dieser Befugnis Gebrauch machen werden, da er im 21. Erwä-
gungsgrund der Richtlinie 97/36 auf Ereignisse Bezug nimmt, die von einem Veran-
stalter organisiert werden, der kraft Gesetzes befugt ist, die Rechte an diesem Ereig-
nis zu veräußern.

104 Falls die betreffende nationale Regelung daher zum Ziel haben sollte, Sportereignisse 
zu schützen — was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts wäre —, steht das Uni-
onsrecht diesem Schutz grundsätzlich nicht entgegen, so dass eine solche Regelung 
eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs wie die in den Ausgangsver-
fahren fragliche rechtfertigen kann.

105 Jedoch darf eine solche Beschränkung zusätzlich nicht über das hinausgehen, was 
erforderlich ist, um das Ziel des Schutzes des fraglichen geistigen Eigentums zu errei-
chen (vgl. in diesem Sinne Urteil UTECA, Randnrn. 31 und 36).
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106 Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ausnahmen vom Grundsatz der Freizügigkeit nur 
zugelassen werden können, soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die 
den spezifischen Gegenstand des betreffenden geistigen Eigentums ausmachen (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom 23. Oktober 2003, Rioglass und Transremar, C-115/02, 
Slg. 2003, I-12705, Randnr. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).

107 Nach ständiger Rechtsprechung soll der spezifische Gegenstand des geistigen Eigen-
tums insbesondere den Inhabern der betreffenden Rechte den Schutz der Befugnis 
gewährleisten, das Inverkehrbringen oder die Bereitstellung der Schutzgegenstände 
dadurch kommerziell zu nutzen, dass gegen Zahlung einer Vergütung Lizenzen erteilt 
werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Musik-Vertrieb membran und K-tel Internatio-
nal, Randnr. 12, und vom 20. Oktober 1993, Phil Collins u. a., C-92/92 und C-326/92, 
Slg. 1993, I-5145, Randnr. 20).

108 Es ist jedoch festzustellen, dass der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums 
den betreffenden Rechtsinhabern nicht garantiert, dass sie die höchstmögliche Ver-
gütung verlangen können. Nach Maßgabe dieses spezifischen Gegenstands wird ih-
nen nämlich — wie im zehnten Erwägungsgrund der Urheberrechtsrichtlinie und im 
fünften Erwägungsgrund der Richtlinie über verwandte Schutzrechte vorgesehen — 
nur eine angemessene Vergütung für jede Nutzung der Schutzgegenstände gesichert.

109 Um aber angemessen zu sein, muss eine solche Vergütung in einem vernünftigen 
Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wert der erbrachten Leistung stehen. Ins-
besondere muss sie mit der tatsächlichen oder potenziellen Zahl der Personen im 
Zusammenhang stehen, die in ihren Genuss kommen oder kommen wollen (vgl. ent-
sprechend Urteile vom 22. September 1998, FDV, C-61/97, Slg. 1998, I-5171, Rand-
nr. 15, und vom 11. Dezember 2008, Kanal 5 und TV 4, C-52/07, Slg. 2008, I-9275, 
Randnrn. 36 bis 38).

110 Wie der 17. Erwägungsgrund der Satellitenrundfunkrichtlinie bestätigt, muss eine 
solche Vergütung im Fernsehbereich daher u. a. in einem vernünftigen Zusammen-
hang mit den Parametern der betreffenden Sendungen wie ihrer tatsächlichen und 
potenziellen Einschaltquote und der sprachlichen Fassung stehen (vgl. in diesem 
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Sinne Urteil vom 14.  Juli 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, Slg.  2005, 
I-7199, Randnr. 51).

111 In diesem Zusammenhang ist zunächst zu betonen, dass die Inhaber der in den Aus-
gangsverfahren fraglichen Rechte eine Vergütung für die Rundfunkübertragung der 
Schutzgegenstände vom Sendemitgliedstaat aus erhalten, in dem nach Art. 1 Abs. 2 
Buchst. b der Satellitenrundfunkrichtlinie der Sendeakt stattzufinden hat und in dem 
daher die angemessene Vergütung geschuldet ist.

112 Sodann ist darauf hinzuweisen, dass, wenn zwischen den betreffenden Rechtsinha-
bern und den Sendeunternehmen eine solche Vergütung im Rahmen einer Versteige-
rung vereinbart wird, der betreffende Rechtsinhaber durch nichts daran gehindert ist, 
bei dieser Gelegenheit einen Betrag zu verlangen, der der tatsächlichen und poten-
ziellen Einschaltquote sowohl im Sendemitgliedstaat als auch in jedem anderen Mit-
gliedstaat, in dem die Sendungen mit den Schutzgegenständen ebenfalls empfangen 
werden, Rechnung trägt.

113 Insoweit ist zu beachten, dass der Empfang einer Satellitensendung wie der in den 
Ausgangsverfahren fraglichen den Besitz einer Decodiervorrichtung voraussetzt. In-
folgedessen kann die Gesamtzahl der zum tatsächlichen und potenziellen Publikum 
der betreffenden Sendung gehörenden Fernsehzuschauer, also sowohl der im Sende-
mitgliedstaat als auch der außerhalb des Sendemitgliedstaats ansässigen Zuschauer, 
mit einem hohen Grad an Genauigkeit bestimmt werden.

114 Was schließlich den Aufschlag betrifft, den die Sendeunternehmen für die Einräu-
mung einer gebietsabhängigen Exklusivität zahlen, ist zwar nicht auszuschließen, 
dass die Höhe der angemessenen Vergütung auch die Besonderheit der betreffenden 
Sendungen, also ihre gebietsabhängige Exklusivität, widerspiegelt, so dass dafür ein 
Aufschlag gezahlt werden kann.
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115 Gleichwohl wird den betreffenden Rechtsinhabern im vorliegenden Fall ein solcher 
Aufschlag gezahlt, um eine absolute gebietsabhängige Exklusivität sicherzustellen, 
die geeignet ist, zu künstlichen Preisunterschieden zwischen den abgeschotteten na-
tionalen Märkten zu führen. Eine solche Marktabschottung und ein solcher daraus 
folgender künstlicher Preisunterschied sind aber mit dem grundlegenden Ziel des 
Vertrags — der Verwirklichung des Binnenmarkts — nicht vereinbar. Unter diesen 
Umständen kann dieser Aufschlag nicht als Teil der angemessenen Vergütung ange-
sehen werden, die den betreffenden Rechtsinhabern zu gewährleisten ist.

116 Daher geht die Zahlung eines solchen Aufschlags über das hinaus, was erforderlich 
ist, um diesen Rechtsinhabern eine angemessene Vergütung zu gewährleisten.

117 Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Beschränkung, die im Verbot der Verwendung 
ausländischer Decodiervorrichtungen besteht, nicht mit dem Ziel gerechtfertigt wer-
den kann, die Rechte des geistigen Eigentums zu schützen.

118 Diesem Ergebnis steht das von FAPL u. a. und MPS für ihr Vorbringen angeführte 
Urteil Coditel I nicht entgegen. Zwar hat der Gerichtshof in Randnr. 16 dieses Urteils 
entschieden, dass die Bestimmungen des Vertrags räumlichen Begrenzungen, die von 
den Parteien von Verträgen über die Einräumung von Nutzungsrechten am geistigen 
Eigentum zum Schutz des Urhebers und der Nutzungsberechtigten vereinbart wer-
den, grundsätzlich nicht entgegenstehen und der bloße Umstand, dass die fraglichen 
räumlichen Begrenzungen gegebenenfalls mit den mitgliedstaatlichen Grenzen zu-
sammenfallen, keine andere Betrachtungsweise verlangt.

119 Diese Feststellungen fügen sich jedoch in einen Kontext ein, der nicht mit dem der 
Ausgangsverfahren vergleichbar ist. In der Rechtssache, in der das Urteil Coditel I er-
gangen ist, gaben die Kabelfernsehgesellschaften nämlich ein Werk öffentlich wieder, 
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ohne im Ursprungsmitgliedstaat dieser Wiedergabe über eine Erlaubnis der betref-
fenden Rechtsinhaber zu verfügen und ohne ihnen eine Vergütung gezahlt zu haben.

120 Im Gegensatz dazu nehmen die Sendeunternehmen in den Ausgangsverfahren eine 
öffentliche Wiedergabe vor und verfügen dabei im Sendemitgliedstaat — bei dem es 
sich um den Mitgliedstaat handelt, in dem die Wiedergabe ihren Ursprung hat —, 
über eine Erlaubnis der betreffenden Rechtsinhaber und zahlen diesen eine Vergü-
tung, die im Übrigen der tatsächlichen und potenziellen Einschaltquote in den ande-
ren Mitgliedstaaten Rechnung tragen kann.

121 Schließlich ist die Entwicklung des Unionsrechts zu berücksichtigen, die insbeson-
dere durch den Erlass der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ und der Satelliten-
rundfunkrichtlinie erfolgt ist, die beide den Übergang von den nationalen Märkten 
zu einem einheitlichen Markt für die Produktion und Verbreitung von Programmen 
gewährleisten sollen.

iv) Zur Rechtfertigung einer Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs durch 
das Ziel, die Anwesenheit der Öffentlichkeit in den Fußballstadien zu fördern

122 FAPL u. a. und MPS tragen hilfsweise vor, dass die in den Ausgangsverfahren fragli-
che Beschränkung erforderlich sei, um die Einhaltung der sogenannten „Sperrzeit“-
Regel sicherzustellen, die es verbiete, im Vereinigten Königreich Samstag nach-
mittags Fußballspiele im Rundfunk auszustrahlen. Diese Regel habe zum Ziel, die 
Anwesenheit der Öffentlichkeit während der Fußballspiele in den Stadien zu fördern, 
insbesondere bei Spielen der unteren Ligen; dieses Ziel könne nicht erreicht werden,  
wenn die Fernsehzuschauer im Vereinigten Königreich die Begegnungen der „Pre-
mier League“, die die Sendeunternehmen von anderen Mitgliedstaaten aus ausstrahl-
ten, unbeschränkt sehen könnten.
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123 Insoweit genügt der Hinweis, dass, selbst wenn das Ziel, die Anwesenheit der Öffent-
lichkeit in den Stadien zu fördern, eine Beschränkung der Grundfreiheiten rechtfer-
tigen könnte, die Einhaltung der vorgenannten Regel jedenfalls durch die Aufnahme 
einer vertraglichen Beschränkung in die Lizenzverträge zwischen den Rechtsinha-
bern und den Sendeunternehmen gewährleistet werden kann, wonach die Sendeun-
ternehmen verpflichtet wären, diese Begegnungen der „Premier League“ nicht wäh-
rend der Sperrzeiten auszustrahlen. Es ist unbestreitbar, dass eine solche Maßnahme 
die Grundfreiheiten weniger beeinträchtigen würde als die Anwendung der in den 
Ausgangsverfahren fraglichen Beschränkung.

124 Daher kann die Beschränkung, die im Verbot der Verwendung ausländischer Deco-
diervorrichtungen besteht, nicht durch das Ziel gerechtfertigt werden, die Anwesen-
heit der Öffentlichkeit in den Fußballstadien zu fördern.

125 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 56 AEUV dahin auszu-
legen ist, dass er der Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, wonach im Inland 
die Einfuhr, der Verkauf und die Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen, 
die den Zugang zu einem kodierten Satellitenrundfunkdienst aus einem anderen Mit-
gliedstaat ermöglichen, der nach der Regelung des erstgenannten Staates geschützte 
Gegenstände umfasst, rechtswidrig sind.

b)  Zur Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen nach Angabe einer 
falschen Identität und einer falschen Anschrift sowie zur gewerblichen Nutzung 
dieser Vorrichtungen (achte Frage Buchst. c in der Rechtssache C-403/08 und sechste 
Frage Ziff. ii und iii in der Rechtssache C-429/08)

126 Mit ihren Fragen möchten die vorlegenden Gerichte wissen, ob sich an dem in Rand-
nr. 125 des vorliegenden Urteils genannten Ergebnis dadurch etwas ändert, dass zum 
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einen die ausländische Decodiervorrichtung durch Angabe eines falschen Namens 
und einer falschen Anschrift in der Absicht beschafft oder aktiviert wurde, die in den 
Ausgangsverfahren fragliche Gebietsbeschränkung zu umgehen, und zum anderen 
diese Vorrichtung zu gewerblichen Zwecken verwendet wird, obwohl sie der privaten 
Nutzung vorbehalten war.

127 Der erstgenannte Umstand kann sich zwar auf die vertraglichen Beziehungen zwi-
schen dem Erwerber, der die falsche Identität und die falsche Anschrift angegeben 
hat, und dem Lieferanten der Decodiervorrichtung auswirken, wobei der Lieferant 
u. a. vom Erwerber Schadensersatz verlangen kann, falls die von diesem angegebene 
falsche Identität und falsche Anschrift bei ihm zu einem Schaden führen oder ihn 
gegenüber einer Einrichtung wie FAPL haftbar machen sollte. Dagegen steht ein sol-
cher Umstand dem in Randnr. 125 des vorliegenden Urteils genannten Ergebnis nicht 
entgegen, da er auf die Zahl der Nutzer, die für den Empfang der Sendungen gezahlt 
haben, keinen Einfluss hat.

128 Das Gleiche gilt für den zweitgenannten Umstand, wenn die Decodiervorrichtung zu 
gewerblichen Zwecken genutzt wird, obwohl sie der privaten Nutzung vorbehalten 
war.

129 Insoweit ist klarzustellen, dass nichts dagegen spricht, bei der Berechnung der zwi-
schen den Rechtsinhabern und den Sendeunternehmen vereinbarten Vergütung zu 
berücksichtigen, dass bestimmte Kunden die Decodiervorrichtungen gewerblich 
nutzen, andere dagegen privat.

130 Das Sendeunternehmen kann diesen Umstand an seine Kunden weitergeben und für 
den Zugang zu seinen Diensten unterschiedliche Gebühren verlangen, je nachdem, 
ob dieser Zugang gewerblichen oder privaten Zwecken dient.
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131 Die Gefahr, dass bestimmte Personen von ausländischen Decodiervorrichtungen un-
ter Missachtung des ihnen zugedachten Zwecks Gebrauch machen, ist mit der Gefahr 
vergleichbar, die besteht, wenn Decodiervorrichtungen in rein internen Situationen 
verwendet werden, d.  h. bei Verwendung durch Kunden, die im Sendemitglied-
staat ansässig sind. Deshalb kann der zweitgenannte Umstand keine räumliche Be-
schränkung des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen und steht folglich dem 
in Randnr. 125 des vorliegenden Urteils genannten Ergebnis nicht entgegen. Damit 
wird allerdings der rechtlichen Beurteilung der Nutzung von Satellitensendungen zu 
gewerblichen Zwecken nach ihrem Empfang — aus urheberrechtlicher Sicht — nicht 
vorgegriffen, die im zweiten Teil des vorliegenden Urteils erfolgt.

132 Daher ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass sich an dem in Randnr. 125 des 
vorliegenden Urteils genannten Ergebnis weder dadurch etwas ändert, dass die aus-
ländische Decodiervorrichtung durch Angabe eines falschen Namens und einer fal-
schen Anschrift in der Absicht, die fragliche Gebietsbeschränkung zu umgehen, be-
schafft oder aktiviert wurde, noch dadurch, dass diese Vorrichtung zu gewerblichen 
Zwecken verwendet wird, obwohl sie der privaten Nutzung vorbehalten war.

c) Zu den weiteren die Freizügigkeit betreffenden Fragen (zweiter Teil der neunten 
Frage in der Rechtssache C-403/08 und siebte Frage in der Rechtssache C-429/08)

133 In Anbetracht der Antwort auf die achte Frage Buchst.  b und auf den ersten Teil 
der neunten Frage in der Rechtssache C-403/08 sowie auf die sechste Frage Ziff. i in 
der Rechtssache C-429/08 sind der zweite Teil der neunten Frage in der Rechtssa-
che C-403/08 und die siebte Frage in der Rechtssache C-429/08 nicht zu prüfen.
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4. Wettbewerbsregeln des AEU-Vertrags

134 Mit der zehnten Frage in der Rechtssache  C-403/08 und der achten Frage in der 
Rechtssache C-429/08 möchten die vorlegenden Gerichte wissen, ob die Klauseln ei-
nes Vertrags über eine ausschließliche Lizenz zwischen einem Inhaber von Rechten 
des geistigen Eigentums und einem Sendeunternehmen eine nach Art.  101 AEUV 
verbotene Wettbewerbsbeschränkung darstellen, sofern sie dem Sendeunterneh-
men die Pflicht auferlegen, außerhalb des vom betreffenden Lizenzvertrag erfassten 
Gebiets keine Decodiervorrichtungen zur Verfügung zu stellen, die Zugang zu den 
Schutzgegenständen des Rechtsinhabers gewähren.

135 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass eine Vereinbarung unter das Verbot des 
Art. 101 Abs. 1 AEUV fällt, wenn sie eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt. Das Alternativverhältnis zwischen 
Zweck und Wirkung hat zur Folge, dass in erster Linie nach dem Vorliegen eines ein-
zigen Kriteriums zu suchen ist, vorliegend nach dem Zweck der Vereinbarung. Erst 
in zweiter Linie, wenn die Prüfung des Inhalts der Vereinbarung keine hinreichende 
Beeinträchtigung des Wettbewerbs erkennen lässt, sind ihre Auswirkungen zu unter-
suchen, und es müssen, damit sie vom Verbot erfasst wird, Voraussetzungen vorlie-
gen, aus denen sich insgesamt ergibt, dass der Wettbewerb tatsächlich spürbar ver-
hindert, eingeschränkt oder verfälscht worden ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 
4. Juni 2009, T-Mobile Netherlands u. a., C-8/08, Slg. 2009, I-4529, Randnr. 28, und 
vom 6. Oktober 2009, GlaxoSmithKline Services u. a./Kommission u. a., C-501/06 P, 
C-513/06 P, C-515/06 P und C-519/06 P, Slg. 2009, I-9291, Randnr. 55).

136 Bei der Prüfung des eventuell wettbewerbswidrigen Zwecks einer Vereinbarung ist 
insbesondere auf deren Inhalt und die mit ihr verfolgten Ziele sowie auf den wirt-
schaftlichen und rechtlichen Zusammenhang, in dem sie steht, abzustellen (vgl. in 
diesem Sinne Urteil GlaxoSmithKline Services u.  a./Kommission u.  a., Randnr.  58 
und die dort angeführte Rechtsprechung).
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137 Zu Lizenzverträgen über Rechte des geistigen Eigentums ist der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs zu entnehmen, dass der Umstand allein, dass der Rechtsinhaber einem 
einzigen Lizenznehmer das ausschließliche Recht eingeräumt hat, einen Schutzge-
genstand von einem Mitgliedstaat aus über Rundfunk auszustrahlen und somit des-
sen Ausstrahlung durch Dritte in einem bestimmten Zeitraum zu verbieten, nicht für 
die Feststellung ausreicht, dass eine solche Vereinbarung einen wettbewerbswidrigen 
Zweck hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Oktober 1982, Coditel u. a., 262/81, 
„Coditel II“, Slg. 1982, 3381, Randnr. 15).

138 Daher kann nach Art. 1 Abs. 2 Buchst. b der Satellitenrundfunkrichtlinie ein Rechts-
inhaber grundsätzlich einem einzigen Lizenznehmer das ausschließliche Recht 
übertragen, einen Schutzgegenstand in einem bestimmten Zeitraum von einem 
einzigen Sendemitgliedstaat oder von mehreren Mitgliedstaaten aus über Satellit 
auszustrahlen.

139 Hinsichtlich der räumlichen Beschränkungen der Ausübung eines solchen Rechts ist 
jedoch zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs eine Vereinba-
rung, die darauf abzielen würde, die Abschottung nationaler Märkte wiederherzustel-
len, geeignet sein könnte, dem Ziel des Vertrags entgegenzuwirken, die Integration 
dieser Märkte durch die Schaffung eines einheitlichen Marktes zu verwirklichen. So 
sind Verträge, durch die nationale Märkte nach den nationalen Grenzen abgeschottet 
werden sollen oder durch die die gegenseitige Durchdringung der nationalen Märkte 
erschwert wird, grundsätzlich als Vereinbarungen anzusehen, die eine Beschränkung 
des Wettbewerbs im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV bezwecken (vgl. entsprechend 
im Arzneimittelbereich Urteile vom 16.  September 2008, Sot. Lélos kai Sia u.  a., 
C-468/06 bis C-478/06, Slg. 2008, I-7139, Randnr. 65, und GlaxoSmithKline Services 
u. a./Kommission u. a., Randnrn. 59 und 61).

140 Da sich diese Rechtsprechung, wie u.  a. aus den Randnrn.  118 bis  121 des vorlie-
genden Urteils folgt, auf den Bereich der grenzüberschreitenden Erbringung von 
Rundfunkdiensten in vollem Umfang übertragen lässt, besteht für den Fall, dass 
ein Lizenzvertrag darauf gerichtet ist, die grenzüberschreitende Erbringung von 
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Rundfunkdiensten zu untersagen oder einzuschränken, die Vermutung, dass er eine 
Wettbewerbsbeschränkung bezweckt, es sei denn, andere Umstände, die sich aus sei-
nem wirtschaftlichen und rechtlichen Kontext ergeben, lassen die Feststellung zu, 
dass ein solcher Vertrag nicht geeignet ist, den Wettbewerb zu beeinträchtigen.

141 In den Ausgangsverfahren wird die Einräumung ausschließlicher Lizenzen für die 
Übertragung von Begegnungen der „Premier League“ selbst nicht in Frage gestellt. In 
diesen Verfahren geht es nämlich nur um die in den Klauseln der Verträge zwischen 
den betreffenden Rechtsinhabern und Sendeunternehmen enthaltenen zusätzlichen 
Pflichten, die die Einhaltung der räumlichen Beschränkungen für die Nutzung dieser 
Lizenzen gewährleisten sollen, nämlich die Pflicht dieser Sendeunternehmen, keine 
Decodiervorrichtungen, die den Zugang zu den Schutzgegenständen ermöglichen, 
für eine Verwendung außerhalb des vom Lizenzvertrag erfassten Gebiets zur Verfü-
gung zu stellen.

142 Zu solchen Klauseln ist zum einen festzustellen, dass sie den Rundfunkanstalten jede 
grenzüberschreitende Erbringung von Diensten im Zusammenhang mit diesen Fuß-
ballspielen untersagen, so dass jeder Rundfunkanstalt in dem von ihrer Lizenz erfass-
ten Gebiet eine absolute gebietsabhängige Exklusivität eingeräumt und damit jeder 
Wettbewerb zwischen verschiedenen Rundfunkanstalten im Bereich dieser Dienste 
ausgeschaltet werden kann.

143 Zum anderen haben FAPL u. a. und MPS keinen sich aus dem wirtschaftlichen und 
rechtlichen Kontext solcher Klauseln ergebenden Umstand vorgetragen, der die Fest-
stellung zuließe, dass diese Klauseln ungeachtet der Erwägungen in der vorstehenden 
Randnummer nicht geeignet sind, den Wettbewerb zu beeinträchtigen, und somit 
keinen wettbewerbswidrigen Zweck haben.

144 Da diese Klauseln von Verträgen über eine ausschließliche Lizenz daher einen wett-
bewerbswidrigen Zweck haben, ist der Schluss zu ziehen, dass sie eine verbotene 
Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV darstellen.
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145 Hinzuzufügen ist, dass zwar Art. 101 Abs. 1 AEUV auf die in Abs. 3 dieses Artikels 
genannten Kategorien fallenden Vereinbarungen grundsätzlich nicht anwendbar ist; 
da Lizenzvertragsklauseln wie die in den Ausgangsverfahren fraglichen jedoch aus 
Gründen, die in den Randnrn. 105 bis 124 des vorliegenden Urteils dargelegt worden 
sind, den Erfordernissen dieses Abs. 3 nicht genügen, scheidet eine Unanwendbarkeit 
des Art. 101 Abs. 1 AEUV aus.

146 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass die Klauseln eines Ver-
trags über eine ausschließliche Lizenz zwischen einem Inhaber von Rechten des geis-
tigen Eigentums und einem Sendeunternehmen eine nach Art. 101 AEUV verbotene 
Wettbewerbsbeschränkung darstellen, sofern sie dem Sendeunternehmen die Pflicht 
auferlegen, keine den Zugang zu den Schutzgegenständen dieses Rechtsinhabers er-
möglichenden Decodiervorrichtungen zum Zweck ihrer Verwendung außerhalb des 
vom Lizenzvertrag erfassten Gebiets zur Verfügung zu stellen.

B — Zu den Regeln über die Nutzung der Sendungen nach ihrem Empfang

1. Vorbemerkungen

147 Der zweite Teil der Vorlagefragen zielt auf die Klärung der Frage, ob der Empfang von 
Sendungen, die Begegnungen der „Premier League“ und damit zusammenhängende 
Werke enthalten, durch die Richtlinien zum Urheberrecht und zu den verwandten 
Schutzrechten beschränkt wird, weil er dazu führt, dass diese Werke im Speicher 
eines Satellitendecoders und auf einem Fernsehbildschirm vervielfältigt werden, und 



I - 9227

FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE U. A.

weil diese Werke von den Inhabern der fraglichen Gastwirtschaften öffentlich gezeigt 
werden.

148 Wie sich aus den Randnrn. 37 und 57 des vorliegenden Urteils ergibt, können zwei 
Kategorien von Personen Rechte des geistigen Eigentums an Fernsehsendungen wie 
die in den Ausgangsverfahren fraglichen geltend machen, nämlich zum einen die Ur-
heber der betreffenden Werke und zum anderen die Sendeunternehmen.

149 Die Urheber können sich auf das Urheberrecht stützen, das an den im Rahmen die-
ser Sendungen verwerteten Werken besteht. In den Ausgangsverfahren ist unstreitig, 
dass FAPL das Urheberrecht an diversen Werken geltend machen kann, die in diesen 
Rundfunksendungen enthalten sind, nämlich u. a. an der Auftaktvideosequenz, an der 
Hymne der „Premier League“, an den zuvor aufgezeichneten Filmen über die Höhe-
punkte aktueller Begegnungen der „Premier League“ und an verschiedenen Grafiken.

150 Sendeunternehmen wie Multichoice Hellas können sich auf das Recht auf Aufzeich-
nung ihrer Sendungen nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie über verwandte Schutzrechte, 
auf das Recht auf öffentliche Wiedergabe ihrer Sendungen nach Art. 8 Abs. 3 dieser 
Richtlinie oder auf das Recht auf Vervielfältigung der Aufzeichnungen ihrer Sendun-
gen nach Art. 2 Buchst. e der Urheberrechtsrichtlinie berufen.

151 Derartige Rechte sind jedoch nicht Gegenstand der in den Ausgangsverfahren vor-
gelegten Fragen.
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152 Daher ist die Prüfung durch den Gerichtshof auf Art. 2 Buchst. a, Art. 3 Abs. 1 und 
Art. 5 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie zu beschränken, die das Urheberrecht an 
den Werken schützen, die im Rahmen der in den Ausgangsverfahren fraglichen Sen-
dungen verwertet werden, nämlich u. a. die Rechte an der Auftaktvideosequenz, an 
der Hymne der „Premier League“, an den zuvor aufgezeichneten Filmen über die 
wichtigsten Momente aktueller Begegnungen der „Premier League“ oder an verschie-
denen Grafiken.

2.  Zum Vervielfältigungsrecht nach Art.  2 Buchst.  a der Urheberrechtsrichtlinie 
(vierte Frage in der Rechtssache C-403/08)

153 Mit dieser Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 2 Buchst. a der Ur-
heberrechtsrichtlinie dahin auszulegen ist, dass sich das Vervielfältigungsrecht auf 
das Erzeugen flüchtiger, sequenzieller Fragmente der Werke im Speicher eines Sa-
tellitendecoders und auf einem Fernsehbildschirm erstreckt, die umgehend gelöscht 
und durch die nachfolgenden Fragmente ersetzt werden. In diesem Zusammenhang 
fragt sich das vorlegende Gericht insbesondere, ob es für seine Beurteilung auf sämt-
liche Fragmente in ihrer Gesamtheit oder nur auf die Fragmente abstellen soll, die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden sind.

154 Zunächst ist zu beachten, dass der Begriff der Vervielfältigung in Art. 2 dieser Richtli-
nie ein unionsrechtlicher Begriff ist, der in der gesamten Union autonom und einheit-
lich auszulegen ist (Urteil Infopaq International, Randnrn. 27 bis 29).

155 Zu seinem Inhalt ist bereits in Randnr. 97 des vorliegenden Urteils ausgeführt wor-
den, dass sich das Urheberrecht im Sinne des Art. 2 Buchst. a dieser Richtlinie nur auf 
ein Schutzobjekt anwenden lässt, das eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers 
darstellt (Urteil Infopaq International, Randnr. 37).



I - 9229

FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE U. A.

156 So hat der Gerichtshof festgestellt, dass die verschiedenen Teile eines Werks unter 
der Voraussetzung, dass sie Elemente enthalten, die die eigene geistige Schöpfung ih-
res Urhebers zum Ausdruck bringen, nach dieser Bestimmung geschützt sind (Urteil 
Infopaq International, Randnr. 39).

157 Dies bedeutet, dass das zusammengesetzte Ganze der gleichzeitig wiedergegebenen —  
also zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen — Fragmente zu prüfen ist, um 
zu klären, ob es solche Elemente enthält. Wird dies bejaht, ist diese Gesamtheit als 
teilweise Vervielfältigung im Sinne von Art. 2 Buchst. a der Urheberrechtsrichtlinie 
einzuordnen (vgl. in diesem Sinne Urteil Infopaq International, Randnrn. 45 und 46). 
Dabei ist es unerheblich, wenn ein Werk mittels linearer Fragmente wiedergegeben 
wird, die nur von kurzer Dauer sein können, weil sie im Rahmen eines technischen 
Verfahrens sofort wieder gelöscht werden.

158 Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, anhand der vorstehenden Erwägungen zu be-
urteilen, ob das Erzeugen flüchtiger Fragmente der Werke im Speicher eines Satelli-
tendecoders und auf einem Fernsehbildschirm zu Vervielfältigungen im Sinne von 
Art. 2 Buchst. a der Urheberrechtsrichtlinie führt.

159 Folglich ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art.  2 Buchst.  a der Urheber-
rechtsrichtlinie dahin auszulegen ist, dass sich das Vervielfältigungsrecht auf flüch-
tige Fragmente der Werke im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem Fern-
sehbildschirm erstreckt, sofern diese Fragmente Elemente enthalten, die die eigene 
geistige Schöpfung der betreffenden Urheber zum Ausdruck bringen, wobei das zu-
sammengesetzte Ganze der gleichzeitig wiedergegebenen Fragmente zu prüfen ist, 
um zu klären, ob es solche Elemente enthält.



I - 9230

URTEIL VOM 4. 10. 2011 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN C-403/08 UND C-429/08

3.  Zur Ausnahme vom Vervielfältigungsrecht nach Art.  5 Abs.  1 der 
Urheberrechtsrichtlinie (fünfte Frage in der Rechtssache C-403/08)

160 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Vervielfältigungshand-
lungen wie die in der Rechtssache C-403/08 fraglichen, die im Speicher eines Satel-
litendecoders und auf einem Fernsehbildschirm erfolgen, die Voraussetzungen des 
Art. 5 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie erfüllen und daher ohne Erlaubnis der Ur-
heberrechtsinhaber erfolgen dürfen.

a) Vorbemerkungen

161 Nach Art.  5 Abs.  1 der Urheberrechtsrichtlinie ist eine Vervielfältigungshandlung 
vom Vervielfältigungsrecht des Art.  2 der Richtlinie ausgenommen, wenn sie fünf 
Voraussetzungen erfüllt:

— sie ist vorübergehend;

— sie ist flüchtig oder begleitend;

— sie stellt einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens dar;
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— alleiniger Zweck der Handlung ist es, eine Übertragung in einem Netz zwischen 
Dritten durch einen Vermittler oder eine rechtmäßige Nutzung eines geschützten 
Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands zu ermöglichen, und

— die Handlung hat keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung.

162 Nach der Rechtsprechung sind die vorstehend genannten Voraussetzungen eng aus-
zulegen, weil es sich bei Art. 5 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie um eine Abwei-
chung von der allgemeinen Regel dieser Richtlinie handelt, wonach der Inhaber des 
Urheberrechts jeder Vervielfältigung seines geschützten Werks zustimmen muss 
(Urteil Infopaq International, Randnrn. 56 und 57).

163 Gleichwohl muss es die Auslegung dieser Voraussetzungen erlauben, die praktische 
Wirksamkeit der so umrissenen Ausnahme zu wahren und ihre Zielsetzung zu be-
achten, wie sie sich insbesondere aus dem 31. Erwägungsgrund der Urheberrechts-
richtlinie und dem Gemeinsamen Standpunkt (EG) Nr. 48/2000 vom 28. September 
2000, vom Rat festgelegt im Hinblick auf den Erlass dieser Richtlinie (ABl.  C  344, 
S. 1), ergibt.

164 Ihrem Zweck entsprechend muss diese Ausnahme also die Entwicklung und den Ein-
satz neuer Technologien ermöglichen und gewährleisten sowie einen angemessenen 
Rechts- und Interessenausgleich zwischen den Rechtsinhabern auf der einen Seite 
und den Nutzern der geschützten Werke, die in den Genuss dieser neuen Technolo-
gien kommen wollen, auf der anderen Seite beibehalten.
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b) Zum Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie

165 Es ist unstreitig, dass die betreffenden Vervielfältigungshandlungen die ersten drei 
in Art. 5 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie genannten Voraussetzungen erfüllen, da 
sie vorübergehend, flüchtig und integraler Bestandteil eines technischen Verfahrens 
sind, das mittels eines Satellitendecoders und eines Fernsehgeräts durchgeführt wird, 
um den Empfang von Rundfunksendungen zu ermöglichen.

166 Zu prüfen bleibt somit nur noch, ob die vierte und die fünfte Voraussetzung erfüllt 
sind.

167 Was zunächst die vierte Voraussetzung anbelangt, ist sogleich festzustellen, dass die 
betreffenden Vervielfältigungshandlungen keine Übertragung in einem Netz zwi-
schen Dritten durch einen Vermittler ermöglichen sollen. Daher ist alternativ zu prü-
fen, ob ihr alleiniger Zweck in der Ermöglichung einer rechtmäßigen Nutzung eines 
Werks oder sonstigen Schutzgegenstands besteht.

168 Wie dem 33. Erwägungsgrund der Urheberrechtsrichtlinie insoweit zu entnehmen 
ist, sollte eine Nutzung als rechtmäßig gelten, soweit sie vom Rechtsinhaber zugelas-
sen bzw. nicht durch die anwendbare Regelung beschränkt ist.

169 Da die Nutzung der fraglichen Werke im Ausgangsverfahren nicht von den Inhabern 
der Urheberrechte zugelassen wurde, ist zu klären, ob die fraglichen Handlungen eine 
Nutzung von Werken ermöglichen sollen, die nicht durch die anwendbare Regelung 
beschränkt ist.
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170 In dieser Hinsicht steht fest, dass diese kurzzeitigen Vervielfältigungshandlungen 
den ordnungsgemäßen Betrieb des Satellitendecoders und des Fernsehbildschirms 
ermöglichen. Aus der Sicht der Fernsehzuschauer ermöglichen sie den Empfang von 
Sendungen, die geschützte Werke enthalten.

171 Der bloße Empfang dieser Sendungen als solcher, also die Erfassung ihres Signals und 
ihre visuelle Darstellung im privaten Kreis, stellt aber keine durch die Regelung der 
Union oder die des Vereinigten Königreichs beschränkte Handlung dar, wie im Übri-
gen aus der Formulierung der fünften Vorlagefrage in der Rechtssache C-403/08 her-
vorgeht; diese Handlung ist demzufolge rechtmäßig. Aus den Randnrn. 77 bis 132 des 
vorliegenden Urteils ergibt sich außerdem, dass ein solcher Empfang von Sendungen 
als rechtmäßig anzusehen ist, wenn es sich um Sendungen aus einem anderen Mit-
gliedstaat als dem Vereinigten Königreich handelt und der Empfang mit Hilfe einer 
ausländischen Decodiervorrichtung erfolgt.

172 Es ist daher festzustellen, dass es alleiniger Zweck dieser Vervielfältigungshandlun-
gen ist, eine „rechtmäßige Nutzung“ der Werke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b 
der Urheberrechtsrichtlinie zu ermöglichen.

173 Vervielfältigungshandlungen wie die im Ausgangsverfahren fraglichen erfüllen dem-
nach die vierte Voraussetzung dieser Bestimmung.

174 Zur fünften in dieser Bestimmung aufgestellten Voraussetzung schließlich ist darauf 
hinzuweisen, dass diese im Rahmen eines technischen Verfahrens erfolgenden Ver-
vielfältigungshandlungen den Zugang zu den geschützten Werken ermöglichen. Da 
diese Werke einen wirtschaftlichen Wert besitzen, hat der Zugang zu ihnen zwangs-
läufig eine wirtschaftliche Bedeutung.
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175 Um jedoch der Ausnahme des Art. 5 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie nicht ihre 
praktische Wirksamkeit zu nehmen, muss die wirtschaftliche Bedeutung in dem Sin-
ne eigenständig sein, dass sie über den wirtschaftlichen Vorteil, der durch den bloßen 
Empfang einer Sendung mit geschützten Werken entsteht, d. h. über den Vorteil, der 
sich aus der bloßen Erfassung der Sendung und ihrer visuellen Darstellung ergibt, 
hinausgeht.

176 Im Ausgangsverfahren sind die vorübergehenden Vervielfältigungshandlungen, die 
im Speicher des Satellitendecoders und auf dem Fernsehbildschirm erfolgen, un-
trennbarer und unselbständiger Bestandteil des beim Empfang der Rundfunksen-
dungen, die die fraglichen Werke enthalten, ablaufenden Prozesses. Auch werden sie 
ausgeführt, ohne dass die Personen, die damit Zugang zu den geschützten Werken 
erhalten, auf sie Einfluss nehmen könnten oder sich ihrer auch nur bewusst wären.

177 Folglich sind diese vorübergehenden Vervielfältigungshandlungen nicht geeignet, ei-
nen zusätzlichen wirtschaftlichen Vorteil zu schaffen, der über den Vorteil hinausgin-
ge, der durch den bloßen Empfang der fraglichen Sendungen entsteht.

178 Bei den im Ausgangsverfahren fraglichen Vervielfältigungshandlungen ist daher 
nicht davon auszugehen, dass sie eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung 
haben. Sie erfüllen infolgedessen die fünfte Voraussetzung des Art.  5 Abs.  1 der 
Urheberrechtsrichtlinie.

179 Diese Feststellung sowie die Feststellung in Randnr.  172 des vorliegenden Urteils 
werden auch durch den Zweck dieser Bestimmung bestätigt, der darin besteht, die 
Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien zu gewährleisten. Würden nämlich 
die fraglichen Handlungen nicht als mit den Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 der 
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Urheberrechtsrichtlinie vereinbar angesehen, wären alle Fernsehzuschauer mit mo-
dernen Geräten, die für ihren Betrieb die Ausführung dieser Vervielfältigungshand-
lungen benötigen, mangels Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber am Empfang der 
Rundfunksendungen, in denen die Werke enthalten sind, gehindert. Dies würde aber 
entgegen dem Willen des Unionsgesetzgebers, wie er im 31. Erwägungsgrund der 
Urheberrechtsrichtlinie Ausdruck gefunden hat, eine effektive Verbreitung und einen 
effektiven Beitrag neuer Technologien beeinträchtigen, wenn nicht sogar lähmen.

180 Nach dem Vorstehenden erfüllen Vervielfältigungshandlungen wie die im Aus-
gangsverfahren fraglichen alle fünf Voraussetzungen des Art.  5 Abs.  1 der 
Urheberrechtsrichtlinie.

181 Um jedoch die in der angeführten Bestimmung vorgesehene Ausnahme in Anspruch 
nehmen zu können, müssen diese Handlungen außerdem die Voraussetzungen des 
Art. 5 Abs. 5 der Urheberrechtsrichtlinie erfüllen. Insoweit genügt die Feststellung, 
dass die Handlungen in Anbetracht der Erwägungen in den Randnrn. 163 bis 179 des 
vorliegenden Urteils auch diesen Voraussetzungen genügen.

182 Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Vervielfältigungshandlungen wie 
die in der Rechtssache C-403/08 fraglichen, die im Speicher eines Satellitendecoders 
und auf einem Fernsehbildschirm erfolgen, die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 der 
Urheberrechtsrichtlinie erfüllen und daher ohne Erlaubnis der betreffenden Urhe-
berrechtsinhaber vorgenommen werden dürfen.
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4. Zur „öffentlichen Wiedergabe“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie 
(sechste Frage in der Rechtssache C-403/08)

183 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Begriff der öffentli-
chen Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie dahin aus-
zulegen ist, dass er die Übertragung durch Rundfunk gesendeter Werke über einen 
Fernsehbildschirm und Lautsprecher für die sich in einer Gastwirtschaft aufhalten-
den Gäste umfasst.

184 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass in Art. 3 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie 
nicht angegeben ist, was unter einer „öffentlichen Wiedergabe“ zu verstehen ist (Ur-
teil vom 7. Dezember 2006, SGAE, C-306/05, Slg. 2006, I-11519, Randnr. 33).

185 Nach ständiger Rechtsprechung sind daher Sinn und Tragweite dieses Begriffs mit 
Blick auf die Ziele, die mit dieser Richtlinie verfolgt werden, und den Zusammen-
hang, in den sich die auszulegende Vorschrift einfügt, zu bestimmen (Urteil SGAE, 
Randnr. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

186 Hierbei ist zunächst zu beachten, dass das Hauptziel der Urheberrechtsrichtlinie da-
rin besteht, ein hohes Schutzniveau für die Urheber zu erreichen und diesen damit 
die Möglichkeit zu geben, für die Nutzung ihrer Werke u. a. bei einer öffentlichen 
Wiedergabe eine angemessene Vergütung zu erhalten. Daher ist der Begriff der öf-
fentlichen Wiedergabe weit zu verstehen, wie dies im Übrigen auch ausdrücklich aus 
dem 23. Erwägungsgrund dieser Richtlinie hervorgeht (vgl. Urteil SGAE, Randnr. 36).
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187 Ferner beruht diese Richtlinie nach ihrem 20. Erwägungsgrund auf den Grundsätzen 
und Bestimmungen, die in den auf dem Gebiet des geistigen Eigentums geltenden 
Richtlinien bereits festgeschrieben sind, wie z. B. in der Richtlinie 92/100, die durch 
die Richtlinie über verwandte Schutzrechte kodifiziert worden ist (vgl. Urteil Infopaq 
International, Randnr. 36).

188 Unter diesen Umständen müssen in Anbetracht der Erfordernisse der Einheit und 
Kohärenz der Unionsrechtsordnung die in sämtlichen dieser Richtlinien verwende-
ten Begriffe dieselbe Bedeutung haben, es sei denn, dass der Unionsgesetzgeber in 
einem konkreten gesetzgeberischen Kontext einen anderen Willen zum Ausdruck 
gebracht hat.

189 Schließlich ist Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie nach Möglichkeit im Licht des Völker-
rechts auszulegen, insbesondere unter Berücksichtigung der Berner Übereinkunft 
und des Urheberrechtsvertrags. Die Urheberrechtsrichtlinie dient nämlich dazu, 
diesen Vertrag durchzuführen, der die Vertragsparteien in seinem Art. 1 Abs. 4 ver-
pflichtet, den Art. 1 bis 21 der Berner Übereinkunft nachzukommen. Dieselbe Ver-
pflichtung ergibt sich auch aus Art. 9 Abs. 1 des Übereinkommens über handelsbezo-
gene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (vgl. in diesem Sinne Urteil SGAE, 
Randnrn. 35, 40 und 41 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

190 Unter diesen drei Aspekten ist der Begriff der öffentlichen Wiedergabe im Sinne von 
Art.  3 Abs.  1 der Urheberrechtsrichtlinie auszulegen und zu beurteilen, ob er die 
Übertragung durch Rundfunk gesendeter Werke über einen Fernsehbildschirm und 
Lautsprecher für die sich in einer Gastwirtschaft aufhaltenden Gäste umfasst.

191 Zunächst ergibt sich für den Begriff der Wiedergabe aus Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 
über verwandte Schutzrechte sowie aus Art. 2 Buchst. g und Art. 15 des Vertrags über 
Darbietungen und Tonträger, dass ein solcher Begriff „das öffentliche Hörbarmachen 
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der auf einem Tonträger festgelegten Töne oder Darstellungen von Tönen“ umfasst 
und die Sendung oder die „öffentliche Wiedergabe“ einschließt.

192 Insbesondere umfasst dieser Begriff — wie Art. 11bis Abs. 1 Nr. 3 der Berner Überein-
kunft ausdrücklich vorsieht — eine Wiedergabe über Lautsprecher oder irgendeine 
andere Vorrichtung zur Übertragung von Zeichen, Tönen oder Bildern sowie — gemäß 
der Begründung des Vorschlags der Urheberrechtsrichtlinie (KOM[97] 628 endg.) — 
ein Wiedergabemittel wie die Anzeige von Werken auf einem Bildschirm.

193 Unter diesen Umständen und da der Unionsgesetzgeber hinsichtlich der Auslegung 
dieses Begriffs in der Urheberrechtsrichtlinie und insbesondere in deren Art. 3 kei-
nen anderen Willen zum Ausdruck gebracht hat (vgl. Randnr. 188 des vorliegenden 
Urteils), ist der Begriff der Wiedergabe weit zu verstehen, nämlich dahin, dass er jede 
Übertragung geschützter Werke unabhängig vom eingesetzten technischen Mittel 
oder Verfahren umfasst.

194 Einer solchen Auslegung folgend hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass der 
Inhaber eines Hotels eine öffentliche Wiedergabe vornimmt, wenn er seinen Gäs-
ten den Zugang zu den durch Rundfunk gesendeten Werken über Fernsehapparate 
ermöglicht, indem er das empfangene Signal, den Träger der geschützten Werke, in 
voller Kenntnis der Sachlage in die Hotelzimmer verteilt. Der Gerichtshof hat hierzu 
festgestellt, dass ein solches Tätigwerden nicht ein bloßes technisches Mittel zur Ge-
währleistung oder Verbesserung des Empfangs der ursprünglichen Sendung in ihrem 
Sendebereich darstellt, sondern eine Handlung, ohne die seine Gäste nicht in den 
Genuss der ausgestrahlten Werke kommen können, obwohl sie sich im Sendegebiet 
aufhalten (vgl. in diesem Sinne Urteil SGAE, Randnr. 42).



I - 9239

FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE U. A.

195 In der Rechtssache C-403/08 gewährt der Inhaber einer Gastwirtschaft den dort an-
wesenden Gästen über einen Fernsehbildschirm und Lautsprecher absichtlich den 
Zugang zu einer Rundfunksendung, die geschützte Werke enthält, wobei die Gäste 
ohne das Tätigwerden des Inhabers nicht in den Genuss der ausgestrahlten Werke 
kommen können, auch wenn sie sich im Sendegebiet der Sendung aufhalten. Dem-
nach erweisen sich die Umstände einer solchen Handlung als mit denjenigen ver-
gleichbar, die Gegenstand des Urteils SGAE waren.

196 Daher ist festzustellen, dass der Inhaber einer Gastwirtschaft eine Wiedergabe vor-
nimmt, wenn er durch Rundfunk gesendete Werke absichtlich über einen Fernseh-
bildschirm und Lautsprecher für die sich in dieser Gastwirtschaft aufhaltenden Kun-
den überträgt.

197 Um jedoch unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens den Begriff der öf-
fentlichen Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie zu er-
füllen, ist ferner erforderlich, dass das durch Rundfunk gesendete Werk für ein neues 
Publikum übertragen wird, d. h. ein Publikum, das von den Urhebern der geschütz-
ten Werke nicht berücksichtigt worden ist, als sie deren Nutzung für die Wiederga-
be für das ursprüngliche Publikum zugestimmt haben (vgl. in diesem Sinne Urteil 
SGAE, Randnrn. 40 und 42, sowie Beschluss vom 18. März 2010, Organismos Sil-
logikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09, 
Randnr. 38).

198 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Urheber, wenn sie die Sendung ihrer Werke 
durch den Rundfunk erlauben, grundsätzlich nur die Besitzer von Fernsehgeräten er-
fassen wollen, die das Signal allein oder im privaten bzw. familiären Kreis empfangen 
und die Sendungen verfolgen. Wenn aber die Übertragung eines durch Rundfunk 
gesendeten Werks an einem Ort stattfindet, zu dem die Öffentlichkeit Zugang hat, 
und für ein zusätzliches Publikum, das vom Besitzer des Fernsehgeräts in die Lage 
versetzt wird, das Werk anzuhören oder anzusehen, ist ein solches absichtliches Tä-
tigwerden als eine Handlung anzusehen, durch die das fragliche Werk für ein neues 
Publikum wiedergegeben wird (vgl. in diesem Sinne Urteil SGAE, Randnr. 41, und 
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Beschluss Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoak-
oustikon Ergon, Randnr. 37).

199 Das ist der Fall, wenn der Inhaber einer Gastwirtschaft durch Rundfunk gesendete 
Werke für die dort anwesenden Gäste überträgt, denn diese Gäste stellen ein zusätz-
liches Publikum dar, das von den Urhebern nicht berücksichtigt worden ist, als sie der 
Sendung ihrer Werke durch den Rundfunk zugestimmt haben.

200 Damit eine öffentliche Wiedergabe vorliegt, muss zudem das durch Rundfunk ge-
sendete Werk an eine Öffentlichkeit übertragen werden, die im Sinne des 23. Erwä-
gungsgrunds der Urheberrechtsrichtlinie „an dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren 
Ursprung nimmt, nicht anwesend ist“.

201 Hierzu ist dem oben angeführten Gemeinsamen Standpunkt Nr. 48/2000 zu entneh-
men, dass dieser Erwägungsgrund dem Vorschlag des Europäischen Parlaments folgt, 
das darin klarstellen wollte, dass die öffentliche Wiedergabe im Sinne der Urheber-
rechtsrichtlinie keine „direkten Aufführungen und Darbietungen“ umfasst, eine For-
mulierung, die auf den Begriff „öffentliche Aufführung“ in Art. 11 Abs. 1 der Berner 
Übereinkunft Bezug nimmt, wobei dieser Begriff die Aufführung von Werken vor 
der Öffentlichkeit umfasst, die sich in unmittelbarem körperlichen Kontakt mit der 
Person befindet, die dieses Werk aufführt oder darbietet (vgl. den Leitfaden zur Ber-
ner Übereinkunft, ein von der WIPO ausgearbeitetes Auslegungsdokument, das zwar 
nicht rechtsverbindlich ist, aber der Auslegung der Übereinkunft dient, wie der Ge-
richtshof in Randnr. 41 des Urteils SGAE ausgeführt hat).

202 Um also eine solche direkte öffentliche Aufführung und Darbietung vom Anwen-
dungsbereich des Begriffs der öffentlichen Wiedergabe im Rahmen der Urheber-
rechtsrichtlinie auszuschließen, ist in deren 23. Erwägungsgrund klargestellt worden, 
dass die öffentliche Wiedergabe jegliche Wiedergabe an die Öffentlichkeit umfasst, 
die an dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung nimmt, nicht anwesend ist.
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203 Ein solches Element des unmittelbaren körperlichen Kontakts fehlt aber gerade im 
Fall der Übertragung eines durch Rundfunk gesendeten Werks über einen Fernseh-
bildschirm und Lautsprecher an einem Ort wie einer Gastwirtschaft für eine Öffent-
lichkeit, die am Ort dieser Übertragung, nicht aber an dem Ort anwesend ist, an dem 
die Wiedergabe im Sinne des 23. Erwägungsgrunds der Urheberrechtsrichtlinie ihren 
Ursprung nimmt, also am Ort der durch Rundfunk gesendeten Aufführung (vgl. in 
diesem Sinne Urteil SGAE, Randnr. 40).

204 Schließlich ist auch nicht unerheblich, ob eine „Wiedergabe“ im Sinne von Art.  3 
Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie Erwerbszwecken dient (vgl. in diesem Sinne Urteil 
SGAE, Randnr. 44).

205 In einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens lässt sich nicht bestreiten, dass zum 
einen der Inhaber die durch Rundfunk gesendeten Werke in seiner Gastwirtschaft 
überträgt, um daraus einen Nutzen zu ziehen, und zum anderen diese Übertragung 
geeignet ist, Gäste anzuziehen, die an den so übertragenen Werken interessiert sind. 
Die Übertragung wirkt sich folglich auf die Frequentierung dieser Gastwirtschaft und 
damit letztlich auf ihre wirtschaftlichen Ergebnisse aus.

206 Folglich dient die fragliche öffentliche Wiedergabe Erwerbszwecken.

207 Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass der Begriff „öffentliche Wie-
dergabe“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Urheberrechtsrichtlinie dahin auszulegen 
ist, dass er die Übertragung durch Rundfunk gesendeter Werke über einen Fernseh-
bildschirm und Lautsprecher für die sich in einer Gastwirtschaft aufhaltenden Gäste 
umfasst.
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5.  Zu den Auswirkungen der Satellitenrundfunkrichtlinie (siebte Frage in der 
Rechtssache C-403/08)

208 Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob sich die Satellitenrund-
funkrichtlinie auf die Rechtmäßigkeit von Vervielfältigungshandlungen auswirkt, die 
im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem Fernsehbildschirm erfolgen.

209 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Satellitenrundfunkrichtlinie nur eine Min-
destharmonisierung bestimmter Aspekte des Schutzes von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten bei der öffentlichen Wiedergabe über Satellit oder der 
Kabelweiterverbreitung von Sendungen aus anderen Mitgliedstaaten vorsieht. Diese 
Regelungen zur Mindestharmonisierung bieten aber — anders als die Urheberrechts-
richtlinie — keine Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit von Vervielfälti-
gungshandlungen, die im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem Fernseh-
bildschirm erfolgen (vgl. entsprechend Urteile vom 3. Februar 2000, Egeda, C-293/98, 
Slg. 2000, I-629, Randnrn. 25 und 26, und SGAE, Randnr. 30).

210 Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass die Satellitenrundfunkrichtlinie da-
hin auszulegen ist, dass sie sich nicht auf die Rechtmäßigkeit von Vervielfältigungs-
handlungen auswirkt, die im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem Fern-
sehbildschirm erfolgen.

IV — Kosten

211 Für die Parteien der Ausgangsverfahren ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem 
bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist 
daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von 
Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.
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Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt:

1. Der Begriff „illegale Vorrichtung“ im Sinne von Art. 2 Buchst. e der Richtli-
nie 98/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Novem-
ber 1998 über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten 
und von Zugangskontrolldiensten ist dahin auszulegen, dass er weder aus-
ländische Decodiervorrichtungen — die Zugang zu den Satellitenrund-
funkdiensten eines Sendeunternehmens gewähren und mit Erlaubnis dieses 
Unternehmens hergestellt und in den Verkehr gebracht, aber gegen seinen 
Willen außerhalb des geografischen Bereichs verwendet werden, für den sie 
ausgeliefert wurden — noch durch Angabe eines falschen Namens und einer 
falschen Anschrift beschaffte oder aktivierte Decodiervorrichtungen oder 
Decodiervorrichtungen umfasst, die unter Verstoß gegen eine vertragliche 
Beschränkung, wonach ihre Nutzung nur zu privaten Zwecken erlaubt ist, 
verwendet worden sind.

2. Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 98/84 steht einer nationalen Regelung nicht ent-
gegen, mit der die Verwendung ausländischer Decodiervorrichtungen ein-
schließlich derjenigen, die durch Angabe eines falschen Namens und einer 
falschen Anschrift beschafft oder aktiviert worden sind, und derjenigen, die 
unter Verstoß gegen eine vertragliche Beschränkung, wonach ihre Nutzung 
nur zu privaten Zwecken erlaubt ist, verwendet worden sind, untersagt wird, 
da eine solche Regelung nicht in den durch diese Richtlinie koordinierten 
Bereich fällt.

3. Art. 56 AEUV ist dahin auszulegen,

 — dass er der Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, wonach 
im Inland die Einfuhr, der Verkauf und die Verwendung ausländi-
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scher Decodiervorrichtungen, die den Zugang zu einem kodierten 
Satellitenrundfunkdienst aus einem anderen Mitgliedstaat ermöglichen, 
der nach der Regelung des erstgenannten Staates geschützte Gegenstände 
umfasst, rechtswidrig sind, und

 — dass sich an diesem Ergebnis weder dadurch etwas ändert, dass die 
ausländische Decodiervorrichtung durch Angabe eines falschen 
Namens und einer falschen Anschrift in der Absicht, die fragliche 
Gebietsbeschränkung zu umgehen, beschafft oder aktiviert wurde, noch 
dadurch, dass diese Vorrichtung zu gewerblichen Zwecken verwendet 
wird, obwohl sie der privaten Nutzung vorbehalten war.

4. Die Klauseln eines Vertrags über eine ausschließliche Lizenz zwischen einem 
Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums und einem Sendeunterneh-
men stellen eine nach Art. 101 AEUV verbotene Wettbewerbsbeschränkung 
dar, sofern sie dem Sendeunternehmen die Pflicht auferlegen, keine den Zu-
gang zu den Schutzgegenständen dieses Rechtsinhabers ermöglichenden 
Decodiervorrichtungen zum Zweck ihrer Verwendung außerhalb des vom 
Lizenzvertrag erfassten Gebiets zur Verfügung zu stellen.

5. Art.  2 Buchst.  a der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informations-
gesellschaft ist dahin auszulegen, dass sich das Vervielfältigungsrecht auf 
flüchtige Fragmente der Werke im Speicher eines Satellitendecoders und 
auf einem Fernsehbildschirm erstreckt, sofern diese Fragmente Elemente 
enthalten, die die eigene geistige Schöpfung der betreffenden Urheber zum 
Ausdruck bringen, wobei das zusammengesetzte Ganze der gleichzeitig wie-
dergegebenen Fragmente zu prüfen ist, um zu klären, ob es solche Elemente 
enthält.
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6. Vervielfältigungshandlungen wie die in der Rechtssache  C-403/08 fragli-
chen, die im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem Fernsehbild-
schirm erfolgen, erfüllen die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 
2001/29 und dürfen daher ohne Erlaubnis der betreffenden Urheberrechts-
inhaber vorgenommen werden.

7. Der Begriff „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtli-
nie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass er die Übertragung durch Rundfunk 
gesendeter Werke über einen Fernsehbildschirm und Lautsprecher für die 
sich in einer Gastwirtschaft aufhaltenden Gäste umfasst.

8. Die Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordi-
nierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften 
betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung ist dahin auszu-
legen, dass sie sich nicht auf die Rechtmäßigkeit von Vervielfältigungshand-
lungen auswirkt, die im Speicher eines Satellitendecoders und auf einem 
Fernsehbildschirm erfolgen.

Unterschriften
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